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Erscheint immer
am zweiten Freitag
des Monats

Im August und September finden in unseren 
Gemeinden zahlreiche Kirchweihen statt:
09.-12.08. Niederlindach
23.-24.08. Hesselberg
29.08.-02.09. Großenseebach
05.-09.09. Heßdorf
13.-15.09. Hannberg
13.-16.09. Membach
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Verwaltungs- 
gemeinschaft 

Heßdorf
Hannberger Str. 5, 91093 Heßdorf

Öffnungszeiten:
Mo, Di, Mi, Fr
8.00 - 12.00 Uhr
Donnerstag
14.00 - 18.00 Uhr

E-Mail: .............info@vg-hessdorf.de
Internet: ......... www.vg-hessdorf.de

Schließtage in der Verwaltung
Am Freitag, 16. August hat die Verwaltung wegen Brückentag (15. August ist 
Feiertag Mariä Himmelfahrt) geschlossen. Für das Standesamt ist ein Notbe-
trieb für Sterbefälle eingerichtet. Bestatter werden gebeten, die Unterlagen zu 
Sterbefällen im pdf-Format an standesamt@vg-hessdorf.de zu senden. An den 
beiden Kirchweih-Montagen 2. und 9. September sind Verwaltung und Bau-
höfe nur vormittags von 8 bis 12 Uhr besetzt.

VG Heßdorf auf Social Media
Auf unseren Social-Media-Kanälen auf Facebook und Instagram informieren wir 
Sie tagesaktuell über Neuigkeiten aus den Gemeinden und der Verwaltung. 

www.facebook.com/vghessdorf     www.instagram.com/vg_hessdorf 
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Unternehmenssatzung für das 
Kommunalunternehmen Großenseebach 

Anstalt des öffentlichen Rechts 
 

vom 18. Juli 2024 
 

Aufgrund von Art. 23 Satz 1, Art. 89 Abs. 3 der Gemeindeordnung für den Freistaat 
Bayern (GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. August 1998 (GVBl. 

1998, S. 796), das zuletzt durch Verordnung vom 4. Juni 2024 (GVBl. S. 98) 
geändert worden ist, erlässt die Gemeinde Großenseebach folgende Satzung: 

 
 

Inhaltsübersicht 
§ 1 Name, Sitz, Stammkapital 
§ 2 Gegenstand des Kommunalunternehmens 
§ 3 Organe 
§ 4 Der Vorstand 
§ 5 Der Verwaltungsrat 
§ 6 Zuständigkeit des Verwaltungsrats 
§ 7 Einberufung und Beschlüsse des Verwaltungsrats 
§ 8 Schriftform 
§ 9 Wirtschaftsführung, Wirtschaftsplan, Finanzplanung 
§ 10 Jahresabschluss, Lagebericht, Prüfung 
§ 11 Wirtschaftsjahr 
§ 12 Vermögensübertragung bei Auflösung des Kommunalunternehmens 
§ 13 Inkrafttreten 

 

§ 1 
Name, Sitz, Stammkapital 

(1) Das   ist ein selbstständiges 
Unternehmen der Gemeinde Großenseebach in der Rechtsform der Anstalt des 
öffentlichen Rechts (Kommunalunternehmen). 
(2) 

öffentlichen Rechts der Gemeinde 
 diesem Namen im gesamten Geschäfts- und 

Rechtsverkehr auf. Die  
(3) Das Kommunalunternehmen hat seinen Sitz in der Gemeinde Großenseebach. 
(4) Das Stammkapital beträgt 50.000 Euro. Dieses steht dem Vorstand zur Verfügung 
und kann sofort für den Satzungszweck verwendet werden. 

§ 2 
Gegenstand des Kommunalunternehmens 

(1) Die Gemeinde Großenseebach überträgt dem Kommunalunternehmen die 
Aufgabe des Neubaus eines Feuerwehrhauses. 

Amtliche Nachrichten
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(2) Das Kommunalunternehmen ist berechtigt, alle Geschäfte und Maßnahmen 
vorzunehmen, die dem Unternehmenszweck dienen. 
(3) Das Kommunalunternehmen ist nicht zum Satzungserlass berechtigt. Die 
Befugnis zum Erlass von Verwaltungsakten wird dem Kommunalunternehmen nicht 
erteilt. 
(4) Leistungsbeziehungen zwischen der Gemeinde und dem 
Kommunalunternehmen sollen in Verträgen geregelt werden, die der Schriftform 
bedürfen. 
(5) Der Vorstand des Kommunalunternehmens wird ermächtigt, die zu schließenden 
Leistungsaustauschverträge bei einem Rechtsanwalt des Vertrauens zu beauftragen. 
Diese Verträge dienen zur Vorlage bei der Kommunalaufsicht, dem Finanzamt und 
ggf. Kreditinstituten.  
(6) Das Kommunalunternehmen erhält als Ausgleich für seine internen Kosten den 
jährlichen Aufwand, der tatsächlich entstanden ist. Ein Verlust aus der Führung des 
Unternehmens soll nicht entstehen. Die Grundkosten können auf das Investment 
umgelegt werden. 

§ 3 
Organe 

Organe des Kommunalunternehmens sind der Vorstand (§ 4) und der Verwaltungsrat 
(§§ 5 bis 7). 

§ 4 
Der Vorstand 

(1) Der Vorstand besteht aus einem Mitglied, nämlich dem Vorstandsvorsitzenden. 
(2) Dieser wird vom Verwaltungsrat auf die Dauer der aktiven Laufzeit des 
Kommunalunternehmens bestellt, längstens jedoch für fünf Jahre; eine erneute 
Bestellung ist zulässig. Der Verwaltungsrat kann bei Vorliegen eines wichtigen 
Grundes Mitglieder des Vorstands durch Beschluss mit einer Mehrheit von zwei 
Dritteln aller Mitglieder des Verwaltungsrats vorzeitig abberufen. 
(3) Der Vorstand leitet das Kommunalunternehmen eigenverantwortlich, sofern nicht 
durch Gesetz oder durch diese Unternehmenssatzung etwas anderes bestimmt ist. 
(4) Der Vorstand vertritt das Kommunalunternehmen nach außen. Der 
Vorstandsvorsitzende ist allein vertretungsberechtigt. 
(5) Der Vorstand hat dem Verwaltungsrat in allen Angelegenheiten auf Anforderung 
Auskunft zu geben und ihn über alle wichtigen Vorgänge rechtzeitig zu unterrichten. 
(6) Der Vorstand hat dem Verwaltungsrat mindestens halbjährlich Zwischenberichte 
über die Abwicklung des Vermögens- und Erfolgsplans schriftlich vorzulegen. Des 
Weiteren hat der Vorstand den Verwaltungsrat zu unterrichten, wenn bei der 
Ausführung des Erfolgsplans erfolgsgefährdende Mindererträge oder Mehr-
aufwendungen zu erwarten sind. Sind darüber hinaus Verluste zu erwarten, die 
Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde Großenseebach haben können, ist 
die Gemeinde zu unterrichten; dem Verwaltungsrat ist hierüber unverzüglich zu 
berichten. 
(7) Die Vorstandsvergütung beträgt 400 
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Steuerbüro auf Basis geringfügiger Beschäftigung (Grenze 538  

§ 5 
Verwaltungsrat 

(1) Der Verwaltungsrat besteht aus dem Vorsitzenden und sechs weiteren 
Mitgliedern sowie drei Stellvertretern. 
(2) Vorsitzender des Verwaltungsrats ist der erste Bürgermeister der Gemeinde 
Großenseebach. Der Verwaltungsratsvorsitzende wird im Fall seiner Verhinderung 
durch die weiteren Bürgermeister in ihrer Reihenfolge vertreten. 
(3) Die übrigen Mitglieder des Verwaltungsrats werden vom Gemeinderat für sechs 
Jahre bestellt. Bei Vorliegen eines wichtigen Grundes kann der Gemeinderat die von 
ihm bestellten Mitglieder des Verwaltungsrats vorzeitig abberufen. 
(4) Die Amtszeit von Mitgliedern des Verwaltungsrats, die dem Gemeinderat der 
Gemeinde Großenseebach angehören, endet mit dem Ende der Wahlzeit oder dem 
vorzeitigen Ausscheiden aus dem Gemeinderat. Die Mitglieder des Verwaltungsrats 
üben ihr Amt bis zum Amtsantritt der neuen Mitglieder weiter aus. 
(5) Der Verwaltungsrat gibt sich unter Beachtung des § 7 eine Geschäftsordnung. 
(6) Der Verwaltungsrat hat der Gemeinde auf Verlangen Auskunft über alle wichtigen 
Angelegenheiten des Kommunalunternehmens zu geben. Im Übrigen haben die 
Mitglieder des Verwaltungsrats über alle vertraulichen Angaben und Geschäfts- und 
Betriebsgeheimnisse des Unternehmens Verschwiegenheit zu bewahren. Diese 
Pflicht besteht auch nach ihrem Ausscheiden fort. Sie gilt nicht gegenüber den 
Organen der Gemeinde (§ 4 KUV). 
(7) Die Mitglieder des Verwaltungsrats erhalten eine Aufwandsentschädigung für die 
Teilnahme an dessen Sitzungen entsprechend den für das Sitzungsgeld des 
Gemeinderats geltenden Bestimmungen. Sollten sich diese Bestimmungen ändern, 
ändern sich analog auch die Aufwandsentschädigungen.  
(8) Der Verwaltungsratsvorsitzende erhält eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 

 

§ 6 
Zuständigkeit des Verwaltungsrats 

(1) Der Verwaltungsrat überwacht die Geschäftsführung des Vorstands. 
(2) Der Verwaltungsrat kann jederzeit vom Vorstand über alle Angelegenheiten des 
Kommunalunternehmens Berichterstattung verlangen. 
(3) Der Verwaltungsrat entscheidet über: 

a) Bestellung und Abberufung des Vorstands sowie Regelung des 
Dienstverhältnisses des Vorstands; 

b) Feststellung und Änderung des Wirtschaftsplans; 
c) Planung, Gestaltung und Ausführung von Baumaßnahmen 
d) Vergabe von Aufträgen für Lieferungen und Leistungen einschließlich 

Planungsaufträgen und Bauleistungen, soweit sie im Einzelfall einen Wert von 
20.000 überschreiten; 

e) Bestellung des Abschlussprüfers; 
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f) Feststellung des geprüften Jahresabschlusses, Verwendung des 
Jahresergebnisses sowie Entlastung des Vorstands; 

g) Aufnahme von Darlehen, die im  
überschreiten. 

(4) Der Gemeinderat der Gemeinde Großenseebach kann den Mitgliedern des 
Verwaltungsrats vor den Entscheidungen nach Absatz 3 lit. d. Weisungen erteilen. 
(5) Dem Vorstand gegenüber vertritt der Vorsitzende des Verwaltungsrats das 
Kommunalunternehmen gerichtlich und außergerichtlich. Er vertritt das 
Kommunalunternehmen auch, wenn noch kein Vorstand vorhanden oder der 
Vorstand handlungsunfähig ist. 
(6) Unaufschiebbare Geschäfte oder dringliche Anordnungen können vom 
Vorsitzenden anstelle des Verwaltungsrats getroffen werden. Hiervon ist dem 
Verwaltungsrat in der nächsten Sitzung Kenntnis zu geben. 

§ 7 
Einberufung und Beschlüsse des Verwaltungsrats 

(1) Der Verwaltungsrat tritt auf schriftliche oder elektronische Einladung des 
Vorsitzenden des Verwaltungsrats zusammen. Die Einladung muss Tagungszeit und 
-ort und die Tagesordnung angeben und den Mitgliedern des Verwaltungsrats 
spätestens am fünften Tag vor der Sitzung zugehen. In dringenden Fällen kann die 
Frist auf 24 Stunden abgekürzt werden. 
(2) In der Tagesordnung sind die Beratungsgegenstände einzeln und inhaltlich 
konkretisiert zu benennen, damit es den Verwaltungsratsmitgliedern ermöglicht wird, 
sich auf die Behandlung der jeweiligen Gegenstände vorzubereiten. Über andere als 
in der Tagesordnung angegebene Beratungsgegenstände darf nur dann Beschluss 
gefasst werden, wenn 

a) die Angelegenheit dringlich ist und der Verwaltungsrat der Behandlung 
mehrheitlich zustimmt oder 

b) sämtliche Mitglieder des Verwaltungsrats oder deren Stellvertreter anwesend 
sind und kein Mitglied der Behandlung widerspricht. 

(3) Der Verwaltungsrat ist jährlich mindestens zweimal einzuberufen. Er muss 
außerdem einberufen werden, wenn es mindestens ein Drittel der Mitglieder des 
Verwaltungsrats unter Angabe der Beratungsgegenstände beantragt. 
(4) Die Sitzungen des Verwaltungsrats werden vom Vorsitzenden des 
Verwaltungsrats geleitet. Ihm obliegt die Vorbereitung der Beratungsgegenstände. 
(5) Der Verwaltungsrat ist beschlussfähig, wenn sämtliche Mitglieder ordnungs-
gemäß geladen sind und die Mehrheit der Mitglieder anwesend und stimmberechtigt 
ist. 
(6) Wird der Verwaltungsrat zum zweiten Mal zur Verhandlung über denselben 
Gegenstand zusammengerufen, so ist er ohne Rücksicht auf die Zahl der 
Erschienenen beschlussfähig. Bei der zweiten Einladung muss auf diese Folge 
hingewiesen werden. 
(7) Beschlüsse des Verwaltungsrats werden mit einfacher Mehrheit der 
abgegebenen Stimmen gefasst. Stimmenthaltungen sind nicht zulässig. 
(8) Die Beschlussfassung kann außerhalb von den nach Absatz 1 einberufenen 
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Sitzungen auf schriftlichem oder elektronischem Wege erfolgen, wenn alle 
Verwaltungsratsmitglieder zustimmen und sich an der Beschlussfassung beteiligen 
(Umlaufbeschluss). Absatz 9 gilt entsprechend. Über die gefassten Beschlüsse ist 
eine Niederschrift zu fertigen. Die Niederschrift muss Tag und Ort der Sitzung, die 
Namen der anwesenden Verwaltungsratsmitglieder, die behandelten Gegenstände, 
die gefassten Beschlüsse und das Abstimmungsergebnis ersehen lassen.  
(9) Die Niederschrift ist vom Vorsitzenden des Verwaltungsrats zu unterzeichnen 
und dem Verwaltungsrat in der nächsten Sitzung zur Genehmigung vorzulegen. Die 
Niederschriften werden vom Vorsitzenden des Verwaltungsrats aufbewahrt und 
können von den Mitgliedern des Verwaltungsrats eingesehen werden. Die gefassten 
Beschlüsse sind dem Vorstand zur Kenntnis zu geben. 

§ 8 
Schriftform 

Verpflichtende Erklärungen bedürfen der Schriftform, soweit es sich nicht um ständig 
wiederkehrende Geschäfte des täglichen Lebens handelt, die finanziell von 
unerheblicher Bedeutung sind. Die Unterzeichnung erfolgt unter dem Namen 

 Großenseebach, Anstalt des öffentlichen Rechts der 
Gemeinde Großenseebach  im Übrigen durch 
jeweils Vertretungsberechtigte. 

§ 9 
Wirtschaftsführung, Wirtschaftsplan, Finanzplanung 

(1) Das Kommunalunternehmen ist sparsam und wirtschaftlich unter Beachtung des 
öffentlichen Zwecks zu führen. Im Übrigen gelten die Vorschriften der Verordnung über 
Kommunalunternehmen (KUV) über Wirtschaftsführung, Vermögensverwaltung und 
Rechnungslegung sowie Art. 95 Abs. 1 GO. 
(2) Der Vorstand stellt vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres einen 
Wirtschaftsplan (§ 16 KUV) sowie einen fünfjährigen Finanzplan (§ 19 KUV) auf und 
schreibt diesen entsprechend fort. Der Wirtschaftsplan besteht aus dem Erfolgsplan 
und dem Vermögensplan. Wirtschaftsplan und Finanzplan sind so rechtzeitig 
aufzustellen, dass der Verwaltungsrat vor Beginn des kommenden Wirtschaftsjahres 
seine Zustimmung geben kann. Bei erheblichen Abweichungen ist der 
Wirtschaftsplan unverzüglich zu ändern (§ 16 Abs. 2 KUV). 

§ 10 
Jahresabschluss, Lagebericht, Prüfung 

(1) Der Vorstand hat innerhalb von sechs Monaten nach Ende des Wirtschaftsjahres 
den Jahresabschluss und den Lagebericht sowie die Erfolgsübersicht aufzustellen. 
Der Jahresabschluss und der Lagebericht sind vom Vorstand unter Angabe des 
Datums zu unterzeichnen und durch einen Abschlussprüfer unter Beachtung des Art. 
107 GO prüfen zu lassen. 
(2) Nach Durchführung der Abschlussprüfung ist der Jahresabschluss mit 
Lagebericht und Erfolgsübersicht dem Verwaltungsrat zur Feststellung vorzulegen  
(§ 27 KUV). Der Vorstand hat dem Verwaltungsrat einen Vorschlag für die 
Verwendung bzw. Behandlung des Ergebnisses zu machen. Der Jahresabschluss, 
der Lagebericht, die Erfolgsübersicht und der Bericht über die Abschlussprüfung sind 
der Gemeinde Großenseebach unverzüglich nach Feststellung zuzuleiten. 
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§ 11 
Wirtschaftsjahr 

Das Wirtschaftsjahr des Kommunalunternehmens ist das Kalenderjahr. Das erste 
Wirtschaftsjahr ist ein Rumpfgeschäftsjahr und endet am 31.12.2024. 

§ 12 
Vermögensübertragung bei Auflösung des Kommunalunternehmens 

Das Vermögen dieses Kommunalunternehmens geht im Falle der Auflösung im Wege 
der Gesamtrechtsnachfolge auf die Gemeinde Großenseebach über. 

§ 13 
Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. Am gleichen Tag 
entsteht das Kommunalunternehmen. 
 
 
Großenseebach, den 18. Juli 2024 
 
Gemeinde Großenseebach 
 
 
 
______________________ 
Jürgen Jäkel        (Siegel) 
 
Erster Bürgermeister
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BEKANNTMACHUNG 

Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB) 

2. Änderung 
gemäß § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 BauGB 
Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses 

Der Gemeinderat der Gemeinde Heßdorf hat mit Beschluss vom 23.07.2024 die Einbezie-
2. Änderung in der Fassung vom 19.04.2024 als Satzung be-

schlossen. Dieser Beschluss wird hiermit gemäß § 10 Abs. 3 BauGB ortsüblich bekanntge-
macht. Mit dieser Bekanntmachung tritt die Einbeziehungssatzung am 09.08.2024 in Kraft. 

2. Änderung um-
fasst die Grundstücke Fl.Nrn. 1068/3, 1126/4 sowie Teilflächen der Grundstücke Fl.Nrn. 
1126/5, 1126/2,1126/6, 1128/1 und 1128 jeweils Gemarkung Heßdorf. Er ergibt sich aus dem 
Lageplan, der Bestandteil dieser Bekanntmachung ist. 

Jedermann kann die Einbeziehungssatzung mit der Begründung bei der Gemeinde im Rat-
haus der Verwaltungsgemeinschaft Heßdorf (Hannberger Str. 5, 91093 Heßdorf, Zimmer 13) 
während der allgemeinen Dienstzeiten einsehen und über deren Inhalt Auskunft verlangen. 

Allgemeine Dienstzeiten: 

Montag bis Mittwoch, Freitag: 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr 
Donnerstag: 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr 

Auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und Form-
vorschriften und von Mängeln der Abwägung sowie die Rechtsfolgen des § 215 Abs. 1 BauGB 
wird hingewiesen.  

Unbeachtlich werden demnach 

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort bezeich-
neten Verfahrens- und Formvorschriften,
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der Vorschrif-
ten über das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans,
3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung der Einbeziehungssatzung schrift-
lich gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden sind; der Sachverhalt, der die Verlet-
zung oder den Mangel begründen soll, ist darzulegen. Außerdem wird auf die Vorschriften des 
§ 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB hingewiesen. Danach erlöschen Entschädi-
gungsansprüche für nach den §§ 39 bis 42 BauGB eingetretene Vermögensnachteile, wenn
nicht innerhalb von drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Vermögensnach-
teile eingetreten sind, die Fälligkeit des Anspruches herbeigeführt wird.
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Lageplan des räumlichen Geltungsbereiches der Satzung (rot strichliert) o. M., 
(Kartengrundlage Geobasisdaten © Bayerische Vermessungsverwaltung 2022) 

Heßdorf, den 24.07.2024 

Axel Gotthardt 
Zweiter Bürgermeister
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Aus der Verwaltungsgemeinschaft

Aktuelle Entsorgungstermine

Restmüll-/Biotonne
Großenseebach, Dannberg, Hann-
berg, Hesselberg, Klebheim, Nieder-
lindach, Röhrach
Freitag, 09.08.2024
Freitag, 23.08.2024
Freitag, 06.09.2024
Heßdorf, Unter-, Mittel- und Ober-
membach
Montag, 05.08.2024
Montag, 19.08.2024
Montag, 02.09.2024

Altpapier und „Gelber Sack“
Heßdorf
Dienstag, 03.09.2024

Dannberg, Hannberg, Hesselberg, 
Klebheim, Mittel-, Ober- und Unter-
membach, Niederlindach, Röhrach
Mittwoch, 07.08.2024
Mittwoch, 04.09.2024

Großenseebach
Dienstag, 06.08.2024
Donnerstag, 05.09.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Bitte alle Gefäße bis spätestens 6.00 Uhr 
bereitstellen.
Die aktuellen Abfuhrtermine können  
Sie ebenfalls über das Internet unter 
www.erlangen-hoechstadt.de/aktuelles/
abfallkalender abrufen. 
Nicht abgeholte oder nicht geleerte 
Gefäße melden Sie bitte dem Entsor-
ger direkt unter Tel. 09131 - 796170.

Wichtige Rufnummern
Überfall/Unfall 110
Feuer 112
Notarzt, Rettungsdienst 112
Ärztlicher  
Bereitschaftsdienst

116 117

Polizei  
Herzogenaurach

(09132)  
7 80 90

Stromversorgung Bayernwerk
Störungsnummer (0941) 28 00 33 66
Technischer  
Kundendienst

(0941) 28 00 33 11

Defekte  
Straßenlampen

(09135) 73739-29

Wasserzweckverband 
(Trinkwasser)
Wassermeister (0171) 540 41 87

Störungshotline Wasser ESTW 
außerhalb der regulären Dienstzeit 
(09131) 823 33 33

Aktuelle Lieferzeit von Reisepässen

Das Bürgerbüro weist darauf hin, dass 
es aktuell leider längere Wartezeiten 
für die Ausstellung von Ausweisdoku-
menten durch die Bundesdruckerei 
gibt. Das betrifft insbesondere Reise-
pässe.  
Die sonst übliche Zeit zwischen Bean-
tragung und Zustellung des Reisepas-
ses in unser Bürgerbüro (Einwohner-

melde- und Passamt) von etwa sechs 
Wochen wurde in den letzten Tagen 
wiederholt überschritten. Antragsteller 
sollen sich bei der derzeitigen gleich-
mäßig hohen Auslastung der Bun-
desdruckerei nach unseren aktuellen 
Erfahrungen eher auf bis zu 8 Wochen 
Wartezeit auf einen Reisepass ein-
stellen.

Die längeren Wartezeiten resultieren 
aus der seit Wochen gleichbleibend 
ungewöhnlich hohen Bestellzahlen 
von Reisepässen, die die vorhandene 
Maschinenkapazität bei der Bundes-
druckerei, die für die Herstellung 
und den Versand der Reisepässe ver-
antwortlich ist, nicht vollständig abar-
beiten kann.

Um sicherzustellen, dass Sie Ihren Rei-
sepass rechtzeitig erhalten, empfehlen 
wir Ihnen, die Anträge auf Ausweis-
dokumente so früh wie möglich zu 
stellen, am besten schon bei der Reise-
planung. Bei besonders zeitkritischen 
Fällen empfehlen wir die optionale 
Buchung der Expresslieferung bei der 
Bundesdruckerei (32 EUR Aufschlag) 
während des Antragsprozesses.

Beachten Sie bitte auch, dass seit dem 
1. Januar 2024 keine Kinderreise-
pässe mehr neu ausgestellt oder ver-
längert werden. 

Weitere Informationen zum Thema 
Personalausweise und (Kinder-)Reise-
pässe (notwendige Unterlagen, Gebüh-
ren etc.) finden Sie unter  
www.vg-hessdorf.de/ausweis.
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• Schwarze Box mit Barbie-Utensi-
lien, gefunden: 18.07.24, Großen-
seebach, Ecke Wiesenstraße/
Neue Straße

• Powerbank mit Ladekabel, 
gefunden: 16.07.24, Bikepark 
Großenseebach

• Kinderfahrrad, grün, gefunden: 
16.07.24, Bikepark Großensee-
bach

• Einzelnes Rad eines Fahrrads 28 
Zoll, gefunden: Herbst 2023; (ab-
gegeben im Fundbüro 09.07.24), 
Heßdorf, Dechsendorfer Straße/
Ecke Hummelberg

• Speichermedium, gefunden: 
04.07.24, Parkplatz am Rathaus 
Heßdorf

• Kleiner Schlüssel mit schar-
zer Ummantelung, gefunden: 
03.06.24, vor dem Briefkasten am 
Rathaus Heßdorf

• (Haustür?)Schlüssel, gefunden: 
23.05.24, Großenseebach, Nähe 
Mehrzweckhalle in Richtung 
Waldweg zum Kreuz

• Mini-Luftpumpe, silber, gefun-
den: 21.05.24, Wald zwischen 
Heßdorf und Großenseebach, 
eher Nähe Seebach

• Ring „Schlange“ in gold, Einwurf 
am Rathaus: 30.04.24, Fundort 
unbekannt

• „Keyless“-Autoschlüssel, gefun-
den: 14.04.24, Raiffeisenstraße in 
Hannberg

• Schlüsselbund mit 4 Schlüsseln, 
gefunden: 13./14.04.24, Acker 
oberhalb des Simon-Rabl-Wegs

• Damen-Fahrrad, schwarz, 
Vermont, Kinara, gefunden: 
13./14.04.24, Fahrradabstellplatz 
an der Apotheke A3 im Gewerbe-
park Heßdorf

• Kopfhörer-Case von Philips, 
schwarz, Fundort und -datum: 
(unbekannt; Einwurf in Rathaus-
Briefkasten am 24.03.24)

• Haustürschlüssel, gefunden: 
17.03.24, Mohrhof Ortsausgang 
am rechten Fahrbahnrand (bei 
parkenden Autos)

• Brille, blau-türkis, gefunden: 
10.03.24, Großenseebach, Am 
Schwegelacker, Nähe Spielplatz/
Fahrradweg

• Schwimmabzeichen, gefunden: 
24.02.24, Parkplatz gegenüber 
der Wehrkirche Hannberg

• Damenfahrrad, weiß, Marke Pe-
gasus, gefunden: Anfang Februar 
2024, Heßdorf, Am Seebach

• Skibrille, rot/weiß, gefunden: 
14.02.24, Bikepark Großenseebach

Abzuholen beim Fundamt im Rathaus 
Heßdorf
Tel. (09135) 73739-0 oder  
E-Mail: buergerbuero@vg-hessdorf.de
Hinweis: 
Die verlorenen Gegenstände werden 
maximal 6 Monate im Fundamt aufge-
wahrt. Sie müssen bei Abholung durch 
genaue Beschreibung identifiziert 
werden können. 
Weitere Informationen unter  
www.vg-hessdorf.de/fundbuero.

Das Fundamt meldet:

Bürgerbüro zieht in die alte Sparkasse
Der Umbau der alten Sparkasse neben 
dem Rathaus Heßdorf ist inzwischen 
fast abgeschlossen. Voraussichtlich 
im September wird hier das Bürger-
büro (u. a. Einwohnermeldeamt, Pass-
amt, Standesamt, Ordnungsamt) der 
Verwaltungsgemeinschaft einziehen. 
Über den genauen Termin informieren 
wir zu gegebener Zeit auf unseren digi-
talen Kanälen wie Homepage, Social 
Media und Bürger-App.

Bis dahin benutzen Sie bitte weiterhin 
den Haupteingang am Rathaus.

 Foto: Marc Brehme/VG Heßdorf

Zensus 2022: Interaktive Online-Karte der Miethöhen verfügbar
Im Zuge der 
Volkszählung des 
Zensus 2022 

wurden auch erstmals die Miethöhen 
und die Art des Heizens bei ausgewähl-
ten Bürgerinnen und Bürgern abge-
fragt. Damit förderte diese statisti-
schen Erhebung interessante 
Erkenntnisse zutage.

So liegt die Nettokaltmiete in Mittel-
franken durchschnittlich bei 7,66 Euro 
pro Quadratmeter; das ist der zweit-
höchste Wert hinter Oberbayern im 
Vergleich zwischen den Regierungsbe-
zirken. Ein Vergleich der durchschnittli-

chen Kaltmiete in den Gemeinden zeigt 
ein deutlich heterogeneres Bild: Hier 
bewegt sich die Nettokaltmiete von 
4,19 Euro pro Quadratmeter in Heiden-
heim am Hahnenkamm im Südwesten 
Mittelfrankens bis mehr als doppelt so 
viel in Erlangen mit durchschnittlich 
9,20 Euro.

In Mittelfranken sind wie in ganz Bay-
ern Gas mit 36,7 Prozent und Heizöl 
mit 37,0 Prozent die wichtigsten Ener-
gieträger in Wohngebäuden (ohne 
Wohnheime). In der Stadt Fürth wird 
etwa verstärkt mit Gas (62,1 Prozent) 
geheizt. 

Holz und Holzpellets werden hinge-
gen mit 2,4 Prozent weniger stark als 
Energiequelle genutzt. Auch Wärme-
pumpen sowie solarthermische- und 
geothermische Anlagen kommen mit  
2,9 Prozent seltener zum Einsatz.  
Dieses Bild zeichnet sich deutlich für 
unsere Metropolregion Fürth/Nürnberg/ 
Erlangen ab. 
Eine geografische Karte mit den Miethö-
hen und den Arten der Heizung ist online 
auf der eigens dafür eingerichteten  
Internetseite unter  
https://atlas.zensus2022.de abrufbar.
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Bundesweiter Warntag am 12. September
Am Donnerstag, 12. September 2024 
findet der bundesweite Warntag statt. 
Um 11 Uhr werden dann unterschied-
liche Warnmittel durch Behörden und 
Einsatzkräfte getestet. 
Dazu gehören etwa Feuerwehrsirenen, 
aber auch Meldungen in Radio und 
Fernsehen oder über verschiedene 
Apps. 
Außerdem wird das Warn-System „Cell-
Broadcast“ (Warnung über das Mobil-
funknetz) getestet, mit dem dann the-
reotisch jedes Handy eine Warnung 
abgeben soll, auch wenn keine entspre-
chenden Warn-Apps darauf installiert 
und/oder das Smartphone auf „lautlos“ 
oder „nicht stören“ eingestellt ist.
Auch die Feuerwehr Heßdorf wird mit 
ihrer Sirene daran teilnehmen.
Gegen 11.45 Uhr wird dann auch eine 
„Entwarnung“ gesendet werden.

Wichtig: Es besteht keine Gefahr für 
die Bevölkerung. Es handelt sich um 
einen Probealarm!

Auch die Sirene auf dem Rathaus in Heßdorf wird am 12. September um 11 Uhr ertönen 
- zum bundesweiten Warntag 2024. Foto: VG Heßdorf/Brehme

Stellenausschreibung
Wir bieten für die Schulen Hannberg und Großenseebach  
ab 1. September 2024 bis einschl. 31. August 2025 eine Stelle

Freiwilliges soziales Jahr in Vollzeit

Das Aufgabengebiet umfasst u. a. folgende Bereiche:
• Mithilfe und Unterstützung der Lehrkräfte in der Förderung von Kindern  

mit Lernschwäche oder sprachlichen Schwierigkeiten
• Betreuung von Kleinstgruppen
• Unterstützung der Lehrkraft in der Lernwerkstatt, bei der Arbeit mit Schulkindern am PC, im Sportunterricht
• Betreuung der Spielpausen und bei der Pausenaufsicht
• Unterstützung der Lesepaten
• Nachmittags Unterstützung und Mitarbeit in der Mittagsbetreuung in Großenseebach
• Mithilfe in der Verwaltung
• Begleitung bei Unterrichtsgängen, Ausflügen, Schullandheimaufenthalten
• Mithilfe bei schulischen Veranstaltungen

Wir erwarten Zuverlässigkeit, Flexibilität, Verantwortungsbewusstsein, Teamfähigkeit und vor allem Freude an der Arbeit 
für und mit Kindern.
Führerschein der Klasse B ist erforderlich. Alter zwischen 18 und 27 Jahren.
Die Arbeitszeiten sind von 7:30 Uhr bis 16:30 Uhr bei einer Wochenarbeitszeit von 40 Stunden.
Bewerbungsunterlagen schicken Sie bitte an
BDKJ-Bamberg
Referat Freiwilliges Soziales Jahr
Betreff: Grundschule Großenseebach/Hannberg
Kleberstraße 28
96047 Bamberg

Weitere Informationen dazu gibt es grundsätzlich beim BDKJ unter fsj@bdkj-bamberg.de bzw. Tel. (0951) 8688-28, -30, -26. 
Weiterhin steht Ihnen für zusätzliche Auskünfte auch das Personalamt der VG Heßdorf unter Telefon (09135) 73739-24 
gerne zur Verfügung.
Wir würden uns freuen, Sie im kommenden Schuljahr bei uns begrüßen zu dürfen.
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Wartungsklappen 
der Straßenlaternen 

müssen zugänglich sein
Die Verwaltung weist darauf hin, dass 
die Wartungsklappen der Straßenla-
ternen immer zugänglich sein müssen, 
damit der Netzbetreiber BAYERNWERK 
jederzeit Arbeiten an der Straßenbe-
leuchtung durchführen kann.

Sollte eine Straßenlaterne auf privatem 
Grund stehen, so ist dessen Eigentü-
mer verpflichtet, diesen Zugang jeder-
zeit zugänglich zu halten – zum Beispiel 
durch Freischneiden von Buschwerk, 
Hecke etc.

Was darf nicht in die Toilette?
Aus gegebenem Anlass 
rufen wir unsere Bürge-
rinnen und Bürger dazu 
auf, keine Gegen-
stände in die Toilette 
zu werfen, die nur zur 
Entsorgung im Restmüll 
vorgesehen sind. Nicht 

nur Damenhygieneartikel, sondern vor 
allem auch Feuchttücher sorgen regel-
mäßig für Probleme in unserem 
gemeindlichen Abwassersystem. 
Immer wieder verstopfen sie die Hebe-
werke und sind verantwortlich für 
immense Schäden an deren Pumpen 
und einen hohen Personalaufwand für 
die händische Reinigung und Repara-
tur. Die Kosten dafür werden auf alle 
Nutzer der Kanäle umgelegt und füh-
ren so zu höheren Abwassergebühren.
Jeder von Ihnen kann mithelfen, das 
zu verhindern. Achten Sie bitte darauf, 
dass Sie – wenn überhaupt – nur sol-
che Feuchttücher in die Toilette geben, 
die auch dafür gedacht sind. Feuchtes 
Toilettenpapier ist beispielsweise extra 

so aus einem mit Lotion versehenem 
Vliesstoff hergestellt, dass es sich im 
Wasser dennoch zersetzt und eben 
nicht zu Verstopfungen führt.
Andere Feuchttücher jedoch, die 
häufig zum Säubern der Hände von 
Kindern und Erwachsenen genutzt 
werden, gehören ausschließlich 
in den Hausmüll! Gleiches gilt für 
Kosmetik- und Erfrischungstücher 
oder auch kosmetische Masken und 
Babytücher!

Bitte achten Sie auf die 
entsprechenden Zeichen 
auf der Verpackung der 
Produkte, die angeben, 
wie es zu entsorgen ist. 
Bei feuchtem Toilettenpa-
pier finden Sie etwa das 
„herunterspülbar“-Sym-
bol, während auf den 
anderen Produkten eben 
ein Hinweis vorhanden 

ist, die Produkte im Restmüll statt in 
der Toilette zu entsorgen.

Öko-Tipp des Monats

Wasser im Garten  
sinnvoll nutzen
Die Klimakrise bringt zunehmende 
Trockenheit, Hitze und Starkregen mit 
sich. Deshalb ist es wichtig, die natür-
lichen Niederschläge im eigenen Gar-
ten zu sammeln und gezielt zu nutzen. 
Besonders nachhaltig ist es, Regenwas-
ser über das Fallrohr der Dachrinne in 
einer Zisterne oder einer Regenwasser-
tonne zu sammeln. 
Eine Zisterne lässt sich am einfachsten 
vor dem (Neu-)Anlegen des Gartens im 
Boden unterbringen.
Das weiche Regenwasser ist optimal, 
um die Pflanzen im Garten in trocke-
nen Zeiten zu gießen. Mit dem Ein-
satz einer passenden Pumpe kann 
sogar komfortabel mit einem Wasser-
schlauch gegossen werden. 
Ein Überlaufrohr an der Regenwasser-
tonne führt das überschüssige Was-
ser direkt an Stellen, wo es besonders 
benötigt wird, z.B. zu Obstbäumen 
oder Beerensträuchern. 
Auch seifenfreies Brauchwasser aus 
dem Haushalt, z.B. nach dem Waschen 
von Gemüse oder Reste aus dem 
Wasserkocher, kann gesammelt und  
zum Gießen der Pflanzen verwendet 
werden.

Es sollte möglichst wenig Regenwasser 
über versiegelte Flächen direkt in den 
Abwasserkanal ablaufen. Denn es zeigt 
sich immer wieder, dass das Kanalsys-
tem bei Starkregen nicht ausreicht. 

Die Folge sind überschwemmte Stra-
ßen und überflutete Keller. Besser ist 
es, das Regenwasser gezielt auf dem 
Grundstück versickern zu lassen. So 
wird es wieder dem Grundwasser 
zugeführt und kann tief wurzelnde 
Gewächse versorgen. Mit Kies oder 
Steinen aufgefüllte Sickerstellen, die 
bis in durchlässige Bodenschichten 
reichen sollten, lassen das Wasser 
auch bei verdichtetem oder lehmigem 
Boden schnell ablaufen und tragen 
zur Grundwasserneubildung bei. Diese 
Sickerbeete produzieren Kühle durch 
Verdunstung und können große Hitze 
abmildern. Regenwasser lässt sich auch 
für Biotope nutzen. Ein kleiner, begrün-
ter Gartenteich oder ein Wasserlauf auf 
dem Grundstück sehen nicht nur schön 
aus. Sie bringen auch Vielfalt in den 
Garten, weil sie Lebensraum für zahl-
reiche Pflanzen und Tiere bieten. Bunte 
Blumen blühen am Teichrand, Insekten 
oder Igel nutzen die Wasserstellen zum 
Trinken und Vögel planschen gern im 
flachen Wasser – zur Freude der Gar-
tenbesitzer.Eine Regenwassertonne lässt sich gut in 

den Garten integrieren.
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www.grossenseebach.de//ooeellssaammmmlluunngg

www.hessdorf.de/ooeellssaammmmlluunngg
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Verbändsräte informierten sich über den Zustand  
der Wasserversorgungsanlagen

Am 3. Juli 2024 fand eine Informations-
veranstaltung des Zweckverbands zur 
Wasserversorgung der Seebachgruppe 
für dessen Verbandsräte statt. Bei die-
sem Termin informierte die Betriebslei-
tung die anwesenden Verbandsräte 
ausführlich über den aktuellen Zustand 
der Wasserversorgungsanlagen.

Brunnen und Hochbehälter 
besichtigt
Ein zentraler Bestandteil dieses Tref-
fens war die Besichtigung des „Brun-
nen 9“ im Wasserschutzgebiet, bei der 
sich die Räte vor Ort ein Bild von der 
Funktionsweise und der eingesetzten 
Technik machten. Darüber hinaus wur-
den die aktuellen Herausforderungen 
thematisiert, vor denen der Verband 
insbesondere durch den Ausbau der 
Autobahn A3 steht und die die Sicher-
heit der Trinkwasserversorgung wäh-
rend der Bauphase beeinträchtigen 
könnten.
Ein weiterer wichtiger Punkt der Besich-
tigung war die Vorstellung notwendiger 
Projekte und Investitionen, die in naher 
Zukunft anstehen. Die Räte waren sich 
einig, dass die dringende Notwendig-
keit besteht, unsere Trinkwasserres-
sourcen zu schützen und die hohe 
Qualität unseres Trinkwassers als wich-
tigstes Lebensmittel zu sichern.

Nach der Besichtigung des „Brunnen 9“ 
besuchten die Verbandsräte den Hoch-
behälter in Obermembach. Dieser 
weist ein Fassungsvermögen von ins-
gesamt 2.000 m³, verteilt auf zwei Kam-
mern à 1.000 m³. Die Betriebsleitung 
informierte am Objekt über die Historie 
des Hochbehälters, den aktuellen bau-
lichen Zustand sowie die technischen 
Gegebenheiten und die unterschiedli-
chen Betriebssituationen, die im Tages-
geschäft gemeistert werden müssen.

Weiterhin hohe Wasserqualität 
sicherstellen
Die Bedeutung einer dauerhaft zuver-
lässigen Wasserversorgung war zen-
trales Thema der daraus resultieren-
den Diskussion. Diese setzte sich im 
gemütlichen Rahmen des Gasthauses 
Gumbrecht in Obermembach fort, wo 
die Räte und die Betriebsleitung die 
Themen weiter vertieften und wertvolle 
Perspektiven austauschten.
Abschließend wurde festgestellt, dass 
dieser Dialog zwischen der Betriebslei-
tung, Geschäftsführung, den Vorsitzen-
den und den Verbandsräten äußerst 
notwendig und erfolgreich war. Für die 
Zukunft ist geplant, weitere Teile der 
Wasserversorgungsanlagen zu besichti-
gen, um einen kontinuierlichen Diskurs 
zu gewährleisten. Dadurch sollen die 
Ratsmitglieder bei den Ratssitzungen 
stets bestens informiert sein und fun-
dierte Entscheidungen treffen können.

Solche regelmäßigen Treffen und 
Besichtigungen tragen wesentlich dazu 
bei, das Verständnis der Ratsmitglieder 
für die komplexen Herausforderungen 
der Wasserversorgung zu vertiefen und 
sicherzustellen, dass alle Maßnahmen 
und Investitionen zielgerichtet und 
effektiv umgesetzt werden. Die Pflege 
eines offenen Dialogs und die konti-
nuierliche Fortbildung aller Beteiligten 
sind wesentliche Faktoren für den lang-
fristigen Erfolg und die Sicherstellung 
einer hohen Trinkwasserqualität zum 
Wohle aller Bürger.

Unter anderem besuchten die Verbandsräte des Wasserzweckverbandes Seebach-
gruppe den Brunnen 9 im Wasserschutzgebiet.

Im Inneren des Hochbehälters in Obermembach erklärte Betriebsleiter Udo Werner 
unter anderem die Verrohrung der Anlage. Fotos (2): Jürgen Jäkel/ZVS
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Interessierte sollen am ersten April 2025 mindestens 25 Jahre 
alt sein und die deutsche Staatsangehörigkeit haben.

Weitere Informationen und das Formular gibt es unter  
www.erlangen-hoechstadt.de.

     Sozialverband VdK

Einladung zur Herbstfahrt/Weinfahrt 2024
Am Dienstag, 08.10.2024 & am Mittwoch, 09.10.2024 lädt der 
VdK Ortsverband Heßdorf zu unserer diesjährigen Herbst-
fahrt ein:
nach Lonnerstadt zum Paul’s Mehlstübla,
nach Neustadt/Aisch zum BayernLab
und in die Ipsheimer Weinberge ins Weingut Heindl
Um die Mittagszeit starten wir unsere Halbtagesfahrt mit 
dem folgenden Programm

• 13:30 Uhr Kaffeetrinken in Paul’s Mehlstübla  
in Lonnerstadt

• 15:00 Uhr Führung im BayernLab und Luftbildzentrum 
in Neustadt/Aisch

• 17:00 Uhr gemütliche Weineinkehr im Weingut Heindl  
in Ipsheim

Auch Nichtmitglieder sind herzlich willkommen.

Anmeldung und Bezahlung bei
Brigitte Schmitt unter Tel. 09135/94
Schemel Heidi 09135/8895
Rosemarie Gerschütz 09135/8363
Juliane Schlottauer 09135/1214
Karola Schaffer 09135/799932
Brigitte Warter 01762776813
Brigitte Schmitt
1. Vorsitzende

          Bund Naturschutz  
Ortsgruppe Seebachgrund

Radtouren zu Biotopen
Im August entfällt der Stammtisch.
Am 15. September und am 29. September laden wir zu zwei 
Radtouren ein. 
Wir wollen uns Ausgleichsflächen und Biotope im Seebach-
grund anschauen. Nähere Informationen im nächsten Mittei-
lungsblatt.

Landkreis Erlangen-Höchstadt

Landkreis sucht ehrenamtliche 
Verwaltungsrichter für nächste Amtsperiode
Für die Wahlperiode vom ersten April 2025 bis 31. März 2030 
sucht das Verwaltungsgericht Ansbach wieder ehrenamtliche 
Richterinnen und Richter. Der Landkreis Erlangen-Höchstadt 
darf neben allen Landkreisen und kreisfreien Städten im 
Gerichtsbezirk hierzu 24 geeignete Personen vorschlagen. 
Die Entscheidung darüber trifft der Kreistag.

Das verantwortungsvolle Amt verlangt keine juristischen 
Fachkenntnisse, jedoch Unparteilichkeit, Selbstständigkeit 
und Urteilsvermögen. Im Jahr werden die einzelnen ehren-
amtlichen Verwaltungsrichter an höchstens 12 Sitzungstagen 
benötigt. Aufgrund mehrstündiger Sitzungen ist hier auch 
körperliche Eignung erforderlich.

Landkreisbürgerinnen und –bürger können sich noch bis 
Freitag, 13. September, bei der Kreisverwaltung des Land-
ratsamtes Erlangen-Höchstadt, Nägelsbachstraße 1 mittels 
Formular auf die Vorschlagsliste setzen lassen. 

Aus den Vereinen

Kirchliche Nachrichten

Gottesdienste
Zu unseren Gottesdiensten laden wir ganz herzlich ein:
Dienstag Hannberg 08:30 Eucharistiefeier
Mittwoch Großenseebach 18:00 Rosenkranz

18:30 Eucharistiefeier
Donnerstag wechselnde 

Orte
18:30 Eucharistiefeier

Sonntag Hannberg 09:00 Eucharistiefeier
Großenseebach 10:30 Eucharistiefeier

So, 11.08. Ha 09:00 Eucharistiefeier
Gsb 10:30 Pfarrgottesdienst

Do, 15.08. Ha 09:00 Eucharistiefeier
mit Kräutersegnung

Gsb 10:30 Eucharistiefeier
mit Kräutersegnung

So, 18.08. Ha 09:00 Eucharistiefeier
Gsb 10:30 Eucharistiefeier

Do, 22.08. Hsb 18:30 Eucharistiefeier
So, 25.08. Ha 09:00 Pfarrgottesdienst

Gsb 10:30 Eucharistiefeier
Do, 29.08. Ha 18:30 Eucharistiefeier
So, 01.09. Ha 09:00 Eucharistiefeier

Gsb 10:30 Eucharistiefeier
Mi, 04.09. Gsb 18:30 Eucharistiefeier anschl. 

Gebet um geistliche 
Berufe

Do, 05.09. Ha 18:30 Eucharistiefeier anschl. 
Gebet um geistliche 
Berufe

Ha 19:30 ökum. Bibelkreis
So, 08.09. Ha 09:00 Festgottesdienst  

zum Patrozinium
Gsb 10:30 Pfarrgottesdienst

Fr, 13.09. Ha 17:00 Vesper anlässlich  
der Kirchweih

So, 15.09. Ha 09:00 Festgottesdienst  
zur Kirchweih

Gsb 10:30 Eucharistiefeier
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Pfarrfest in der Wehranlage Hannberg
Ein ganz GROSSER DANK geht an all diejenigen, die in 
irgendeiner Weise zum Gelingen unseres Pfarrfestes beige-
tragen haben.
Sei es beim Auf- und Abbau, den Vorbereitungen wie backen 
und kochen und allen Helfern während des Festes, sowie 
auch den Mitfeiernden!
V E R G E L T ´S G O T T!

Kreuz & Quer 

Gottesdiensttermine
Sonntag, 11. August
11:00 Treffpunkt Sonntag
Sonntag, 18. August
11:00 Treffpunkt Sonntag
Sonntag, 25. August
11:00 Treffpunkt Sonntag
Sonntag, 01. September
11:00 Treffpunkt Sonntag
Sonntag, 08. September
11:00 Treffpunkt Sonntag

Kontakt: Pastor Thomas Alexi
Schlossgartenstraße 2, 91085 Weisendorf, 09135-725322
www.kreuz-quer.com

Großenseebach

Aus dem Gemeinderat

Sitzung vom 18. Juli 2024

Vormals nicht-öffentliche 
Beschlüsse
In Vollzug des Beschlusses der nicht-
öffentlichen Sitzung des Gemeindera-
tes vom 13. Juni 2024 wurde in öffentli-
cher Sitzung am 18. Juli 2024 auf Grund 
des Wegfalls der Geheimhaltungs-
gründe bekannt gegeben, dass…
… der Gemeinderat die Vergabe des 
Auftrages zur Erstellung eines Anlage-
nachweises für die Entwässerungsan-
lagen der Gemeinde Großenseebach 
zu einem Pauschalpreis von 12.971 € 
brutto an das Büro Kommunale trans-
parenz pro fide GmbH, Würzburg  
vergab.
Zudem genehmigte das Gremium in 
der nicht-öffentlichen Sitzung vom 
13. Juni die Vergabe des Auftrages zur 
Beschaffung von fünf digitalen Schul-
tafeln für die Grundschule Großensee-
bach zu einem Preis von 28.523,81 € 
brutto an die Fa. wende.interaktiv 
GmbH, Kalchreuth.

Informationen
Machbarkeitsstudie  
eines Bürgerhauses

Herr Gerald Reinhardt vom Planungs-
büro Architektur und Bauwesen aus 
Höchstadt/Aisch stellte dem Gemein-
derat die bisher vorliegenden Erkennt-
nisse und Ergebnisse seiner Machbar-

keitsstudie für ein Bürgerhaus auf Flur 
Nr. 21 („Rechenmachergrundstück“ am 
Hirtenberg) vor.

Im gültigen Flächennutzungsplan ist 
das Areal als Gemeinbedarfsfläche ver-
zeichnet und laut Baurecht könnte dort 
grundsätzlich problemlos ein Baukör-
per mit Erdgeschoss und Obergeschoss 
errichtet werden. Von einer Unterkel-
lerung rät Herr Reinhardt deutlich ab. 
Das Gelände ist erschlossen und bei 
einem Gemeinschaftsraum mit bis zu 
200 Personen können auch die not-
wendigen 20 Stellplätze auf dem Areal 
nachgewiesen werden.

Der reine Baukörper (ohne Ausstat-
tung, ohne Planungskosten) dürfte sich 
in einer Größenordnung von 1,9 Mio. 
Euro bewegen. Eine Prognose hinsicht-
lich der technischen Ausstattung und 
des Innenausbaus ist derzeit noch nicht 
wirklich möglich. Eine mögliche staat-
liche Förderung wäre noch zu prüfen. 
Der nächste Schritt – wollte man das 
Projekt angehen – wäre eine offizielle 
Bauvoranfrage beim Landratsamt, die 
jedoch mit zusätzlichen Kosten verbun-
den wäre, da eine detaillierte Eingabe-
planung seitens des Architekten erstellt 
werden müsste.

Der Gemeinderat bedankte sich für die 
Präsentation und wird das Thema ggf. 
zu gegebener Zeit wieder aufgreifen.

Öffnungszeiten in der KiTa  
„Seebachwichtel“

Der Gemeinderat Großenseebach 
hatte in seiner Sitzung vom 09.11.2023 
beschlossen, dass die geänderten Öff-
nungszeiten der Kindertageseinrich-
tung Seebachwichtel vorerst bis zum 
Ende des Kalenderjahres 2023/2024, 
also bis zum 31.08.2024 beibehalten 
werden. Nachdem sich dieSituation 
in der Einrichtung wegen eines hohen 
Krankheitsstandes des Personals und 
damit einhergehender hoher Zahl an 
Mehrarbeitsstunden nicht gebessert 
hat, beschloss der Gemeinderat, die 
aktuell (auf 16 statt 17 Uhr) verkürz-
ten Öffnungszeiten auch im kommen-
den Krippen- und Kindergartenjahr 
2024/2025 (also bis 31.08.2025) beizu-
behalten.

Verschiedenes
Der Bürgermeister informierte, dass:

… die „Richtlinien der Gemeinde 
Großenseebach zur Gewährung von 
Zuschüssen zur Nutzung regene-
rativer Energiequellen für private 
Wohngebäude“ wegen einer aktuel-
len Gesetzesänderung hinsichtlich der 
geförderten Wattzahlen überarbeitet 
wurden. Die neue Version ist bereits 
auf der Homepage unter www.grossen-
seebach.de/satzungen zugänglich
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... Gespräche zum Thema „Wärmever-
bund“ mit den beiden örtlichen Kir-
chengemeinden ergaben, dass diese 
grundsätzlich interessiert wären. Nach 
einer Abstimmung in ihren zuständigen 
Gremien werden sie sich wieder bei der 
Gemeinde melden.

... die Umbaumaßnahmen im Sanitär- 
bereich des Kindergartens gut vor-
anschreiten. Zudem habe der Kinder-
garten von einer örtlichen Firma eine 
Spende erhalten.

... weiter am Thema „Tempo 30 in der 
Hauptstraße“ gearbeitet würde. Nach-
dem eine von der Gemeinde in Auf-
trag gegebene Stellungnahme einer 
renommierten Nürnberger Rechtsan-

waltskanzlei ergeben hatte, dass ein 
rechtliches Vorgehen der Gemeinde 
Großenseebach gegen die Entschei-
dung des Landratsamtes Erlangen-
Höchstadt (Anm. d. Red.: das Landrat-
samt hatte dem Antrag auf Tempo 30 an 
der Hauptstraße Großenseebach in großen 
Teilen stattgegeben, die Regierung von Mit-
telfranken jedoch hatte dies abgewiesen; 
Klagegegner wäre jedoch als ausführende 
Behörde das Landratsamt) nur geringe 
Aussicht auf Erfolg hätte, mache ein 
neues Bundesgesetz Hoffnung, das 
aktuell den Bundesrat erfolgreich 
durchlaufen hat. Dieses soll Gemein-
den in solchen Fällen unter Umständen 
einen größeren eigenverantwortlichen 
Handlungsspielraum zugestehen. Die 

weitere Entwicklung bzgl. der konkre-
ten Umsetzung bleibt aber noch abzu-
warten.

Nächste Sitzungstermine
Die nächsten Sitzungen des Gemein-
derates finden voraussichtlich am 
12.09.24 und am 10.10.2024 um 18 Uhr 
jeweils im Sitzungssaal des Rathauses 
Großenseebach statt.

Die Bekanntmachung der Sitzungen 
inklusive der vollständigen Tagesord-
nungen finden Sie als Aushänge in den 
Amtstafeln und auch immer (ab etwa 
eine Woche vor dem Sitzungstermin) 
unter www.grossenseebach.de/bis im 
Sitzungskalender unseres Bürger-Infor-
mations-Systems (BIS).

Aus der Gemeinde

Windkraftanlagen in 
Großenseebach
Die Bemühungen der Gemeinde 
Großenseebach als Komplementär der 
BEG Seebachgrund eine Windenener-
gieanlage als echte Bürgerenergie auf 
der WK 39 nahe Hammerbach zu rea-
lisieren haben einen Dämpfer erlitten. 
Die Fläche ist nahezu vollständig mit 
Prüfradius des Flugplatzes Herzogen-
aurach überlagert. Hierzu liegt eine 
eine negative Einschätzung des Luft-
amtes Nordbayern hinsichtlich einer 
potentiellen Windkraftentwicklung in 
diesem Bereich vor. Die Darstellung 
eines Vorranggebietes Windkraft im 
Regionalplan erscheint dadurch bei 
dieser Sach- und Kenntnislage rechtlich 
aktuell nicht möglich. Auf politischer 
Ebene finden weiterhin Gespräche zur 
Thematik statt, um ggf. doch noch eine 
Lösung herbeizuführen.

Neuer Tisch am Spielplatz
Am Spielplatz in der Reihenhaussied-
lung (Gartenstraße) hat die Gemeinde 
einen neuen Tisch aufgestellt. Nun 
können Eltern und Kinder beim gemüt-
lichen Verweilen auch die ein oder 
andere Mahlzeit zu sich nehmen.

Neue Technik für den Bauhof
Die Gemeinde hat eine sogenannte 
„Krokodilschaufel“ für den gemeindli-
chen Bauhof angeschafft. 
Dieses Anbaugerät für Traktoren, Rad-
lader und Bagger - auch bekannt als 
Greifschaufel oder Schaufelgreifer - 

verfügt über bewegliche Greifarme, die 
wie die Kiefer eines Krokodils funktio-
nieren.  Sie können zum Materialtrans-
port, für Grünschnitt und Gartenab-
fälle, für die Entsorgung von Sperrmüll, 
Recycling, Bau- und Abbrucharbeiten 
oder auch landwirtschaftliche Arbeiten 
genutzt werden.

Fotos (2): Jürgen Jäkel/Gemeinde Großensebach
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Sachstand Glasfaserausbau durch die Deutsche Telekom

In den letzten Monaten hat die Deut-
sche Telekom eine Hälfte der 
Gemeinde Großenseebach mit Glasfa-
ser erschlossen. In nahezu allen Stra-
ßen südlich der Seebach bzw. der 
Hauptstraße wurden durch den Sub-
Unternehmer SOLI Infratechnik bei 
Tiefbauarbeiten unter Straßen und 
Gehsteigen Glasfaserleitungen verlegt. 
Gleichzeitig lief eine (verlängerte) Mar-
keting-Kampagne der Deutschen Tele-
kom, bei der sich die Bürgerinnen und 
Bürger bei Interesse ihren privaten 
Glasfaseranschluss buchen und damit 
innerhalb der Vorvermarktungsaktion 
die Herstellungskosten des Hausan-
schlusses sparen konnten.

Zahlreiche unserer Einwohner im südli-
chen Gemeindeteil haben dieses Ange-
bot genutzt und ihren bestehenden 
Kupfer-Vertrag umgestellt oder einen 
Glasfaservertrag neu abgeschlossen. 
Die meisten von ihnen können inzwi-
schen nun mit der Glasfaser-Techno-
logie auch bereits mit Hochgeschwin-
digkeit (bis zu 1 Gigabit/s) im Internet 
surfen, telefonieren, Online-Games 
spielen, Video schauen bzw. Streaming-
dienste nutzen und vieles mehr.

Auch die EDV-Anlage im gesamten 
Rathaus Großenseebach (Gemeinde-
verwaltung, Bauhof, Wasserzweck-
verband) wurde am 5. Juni 2024 von 
Kupfer auf Glasfaser umgestellt. Glei-
ches gilt für die Grundschule und die 
Gemeindebücherei. In den nächsten 
Tagen wird auch die Kita Seebachwich-
tel auf die neue Technologie umstei-
gen; der Anschluss dort wurde im Juli 
von der Telekom installiert.

Wann startet der Ausbau 
in Großenseebach Nord?
Die Verwaltung erreichen immer wie-
der Fragen von Bürgerinnen und 
Bürgern aus dem nördlichen Teil 
von Großenseebach, wann denn die 
Erschließung mit Glasfaser in diesem 
Teil der Gemeinde weitergeht. Leider 
gibt es dazu von der Firma keinen kon-
kreten Zeitplan - im Gegenteil.

Die Deutsche Telekom beruft sich bei 
ihrer zögerlichen Haltung zum weiteren 
Ausbau auf die in letzter Zeit deutlich 
gestiegenen Kosten für Tiefbauarbei-
ten. Das Unternehmen selbst beziffert 
auf ihrer Homepage im Juni 2024 die 
Kosten für den klassischen Tiefbau, 
um einen Kilometer Glasfaser zu ver-
legen, auf etwa 85.000 Euro. Da es sich 
um einen eigenwirtschaftlichen Aus-
bau durch ein privatwirtschaftliches 
Unternehmen mit einer Gewinnerzie-
lungsabsicht handelt, kalkuliert das 
Telekommunikationsunternehmen ihre 
Projekte mit spitzem Stift. Das heißt, 
es wird zwischen (wirtschaftlichen) 
Aufwand und (wirtschaftlichem) Nut-
zen aufgerechnet, wie lange es dauert, 
bis sich der Glasfaserausbau für das 
Unternehmen amortisiert und schließ-
lich einmal Gewinn (durch aktive Glas-
faserverträge) abwirft.

Auf die Nachfrage der Verwaltung, 
wann der weitere Ausbau (nördlicher 
Gemeindeteil) in Großenseebach durch 
die Telekom geplant sei, antwortete ein 
Unternehmenssprecher:
„Aufgrund der momentanen ange-
spannten Tiefbausituation, ist ein 
weiterer eigenwirtschaftlicher Ausbau 
(in Großenseebach durch die Telekom, 
d. Red.) in der nächsten Zeit nicht in 
Sicht.“

Aber kann denn die Gemeinde 
da nichts machen?
Leider nein. Da es sich um einen eigen-
wirtschaftlichen Ausbau handelt, liegt 
die Entscheidung, ob eine Firma auch 

den anderen Teil unserer Gemeinde 
mit Glasfaser erschließt, ganz allein bei 
diesem Unternehmen.

Schlussendlich entschließt sich eine 
Firma auch nur dann dazu, wenn sie 
sich sicher ist, dass sie ihre Investition 
(die Tiefbaumaßnahmen und das Verle-
gen der Kabel in den Straßen und dann 
bis zum Hausanschluss) in absehbarer 
Zeit nicht nur wieder herein holt, son-
dern darüber hinaus eben auch noch 
Gewinn mit ihren Produkten erzielt.

Auch die Firmen, die Glasfaserausbau 
anbieten, sind freie, privatwirtschaft-
liche Unternehmen mit Gewinnerzie-
lungsabsicht. 
Die Gemeinde kann ihnen den Aus-
bau nicht anweisen oder Unterneh-
men gar dazu zwingen. Ebenso wenig, 
wie wir einen Optiker zwingen könnten, 
einen Filiale in unserem Ort zu eröff-
nen, um unsere Einwohner mit Brillen 
zu versorgen. 
Wenn ein Optiker der Meinung ist, dass 
es sich für ihn rechnet, bei uns im Ort 
einen Laden zu eröffnen, dann wird er 
genau das tun. Und ebenso verhält es 
sich beim eigenwirtschaftlichen Glasfa-
serausbau...
Diese Faktoren für die Verzögerung 
beim Ausbau liegen also außerhalb 
unseres Einflussbereichs als Gemeinde 
und betreffen direkt das beteiligte 
Unternehmen, das sich aufgrund wirt-
schaftlicher Gründe dafür entschlossen 
hat, diesen „auf Eis zu legen.“ 
Wir bedauern zutiefst, dass diese 
Umstände den dringend benötigten 
Fortschritt weiter hinauszögern und 
einem Teil unserer Bürgerinnen und 
Bürger damit weiterhin der Zugang zu 
einer schnelleren und zuverlässigeren 
Internetverbindung mittels Glasfaser 
verwehrt bleibt.
Sobald uns Neuigkeiten in die-
ser Sache vorliegen, werden wir 
im Amtsblatt, auf der Gemeinde-
Homepage und unseren weiteren 
gemeindlichen Kanälen (Bürger- 
App, Social Media) informieren.

Fotos (3): Deutsche Telekom
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Die Gemeinde Großenseebach sucht eine Seniorenvertretung
Derzeit haben bereits rund 91 Prozent 
der bayerischen Gemeinden eine Seni-
orenvertretung in Form eines Senio-
renbeirates und/oder einer oder eines 
Seniorenbeauftragten. Nun hat auch 
Großenseebach im Gemeinderat den 
Beschluss gefasst, auf der Grundlage 
des Bayerischen Seniorenmitwirkungs-
gesetzes (BaySenG) eine Seniorenver-
tretung in der Gemeinde einzurichten.

Wir suchen daher Einwohner aus 
Großenseebach, die 60 Jahre und älter 
sind sowie Spaß daran haben, sich 
ehrenamtlich zu engagieren. Sie sollten 
Interesse daran haben, die Seniorin-
nen und Senioren unserer Gemeinde 
auf kommunaler Ebene zu vertreten. 
Dafür setzen sich Sie sich mit Rat und 
Tat für die Interessen und Belange der 
älteren Bürger unserer Gemeinde ein.

Zu den Aufgaben des Seniorenbeauf-
tragten und dessen Stellvertreters 
gehört es, die Mitwirkung und die 
aktive Teilhabe der Senioren an der 
Willensbildung bei wirtschaftlichen, 
sozialen, kulturellen und politischen 
Entscheidungen fördern und unterstüt-
zen. Dabei soll sie sich für ein solidari-
sches, verständnis- und respektvol-
les Miteinander der Generationen 
und für die gleichberechtigte, aktive 
Teilhabe von Senioren am Leben in 
der Gemeinschaft einsetzen. Im Zuge 
dessen soll die Seniorenvertretung 
auch den Bürgermeister, den Gemein-
derat und seine Ausschüsse sowie die 
Verwaltung zu Themen beraten, die 
für Senioren relevant sind. Die orga-
nisatorischen und zeitlichen Rahmen-
bedingungen für ihre Tätigkeit legt die 
Seniorenvertretung nach Bedarf und 
pflichtgemäßem Ermessen eigenver-
antwortlich fest. Für die Teilnahme an 
Veranstaltungen wie etwa Fortbildun-
gen oder Tagungen, die im Zusammen-
hang mit der Ausübung des Ehrenam-
tes stehen, werden nach Maßgabe der 
zur Verfügung stehenden Haushalts-
mittel die notwendigen Fahrtkosten 

und Teilnahmegebühren erstattet.

Weitere Informationen zu diesem Ehren-
amt finden Sie in der vom Gemeinde-
rat verabschiedeten „Satzung für die 
Seniorenvertretung für die Gemeinde 
Großenseebach“ vom 16. Mai 2024, die 
im Mitteilungsblatt Juni 2024 veröffent-
licht wurde und auch auf der Gemeinde-
Homepage (www.grossenseebach.de/
satzungen) abgerufen werden kann.

Wir rufen alle interessierten Perso-
nen, die die in der Satzung festlegten 
Kriterien erfüllen, (u. a. länger als drei 
Monate Erstwohnsitz in Großensee-
bach, Mindestalter 60 Jahre) dazu auf, 
sich als Seniorenbeirat zu bewerben.

Richten Sie dazu bitte bis zum Freitag, 
dem 23.08.24 ein formloses Bewer-
bungsschreiben per E-Mail an  
info@grossenseebach.de oder  
postalisch an

Gemeinde Großenseebach
z. H. Bürgermeister Jürgen Jäkel
Am Hirtenberg 1
91091 Großenseebach

Die Seniorenvertretung der Gemeinde 
Großenseebach wird dann vom 
Gemeinderat in einer der nächsten 
Sitzungen im Herbst zunächst für die 
Dauer der aktuellen Wahlperiode in 
geheimer Wahl gewählt.

Anmeldung: www.erlangen-hoechstadt.de/energieberatung und Landratsamt Erlangen-Höchstadt  |  Luisa Pscherer  |  Telefon: 09131 803-1274  |  klimaschutz@erlangen-hoechstadt.de

Die Beratung wird vom Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie gefördert und vom VerbraucherService Bayern (VSB) koordiniert.

Energieberatung für Haushalte der VG Heßdorf
Beratung zu Wärmedämmung, Heizungsanlagen, erneuerbare Energien, Fördermittel u. v. m.

• Telefonische Beratung (kostenlos)
• Beratung in Stützpunkten in der Umgebung einmal pro Monat (kostenlos)
• Vor-Ort-Beratung am Wohnhaus (30–60 €)

Jetzt
attraktive
Fördermittel
sichern!
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Freiwillige Umfrage  
zur kommunalen 
Wärmeplanung

Die „Wärme- oder Heizungswende“ 
steht derzeit im Fokus vieler Diskussi-
onen. Die kommunale Wärmeplanung 
bildet einen entscheidenden Baustein 
bei der Verwirklichung dieses Vorhabens 
und ist einer der wesentlichen Faktoren 
zur Umsetzung der Klimaschutzziele in 
Deutschland.  Aus diesen Gründen hat 
die Gemeinde Großenseebach beschlos-
sen, zusammen mit dem Institut für 
Energietechnik (IfE) eine kommunale 
Wärmeplanung zu entwickeln. 
Anfang Juli hatte die Verwaltung alle 
Hausbesitzer in der Gemeinde ange-
schrieben und auf die Möglichkeit 
hingewiesen, auf freiwilliger Basis an 
einer Umfrage in Sachen Kommuna-
ler Wärmeplanung teilzunehmen, um 
die Vorbereitung der Planung auf so 
viele wie möglich reale Werte aus der 
Gemeinde zu stützen.  
Mit Hilfe Ihrer Werte möchte das Institut 
dafür am Anfang dieser Planung eine 
Bestandsanalyse mit Ermittlung von 
Gemeinde- und Gebäudestruktur sowie 
die Erhebung des aktuellen Wärme-
bedarfs und -verbrauchs samt Treib-
hausemissionen. 
Beim Prozess der Wärmeplanung sind 
wir nämlich auf Ihre aktive Unterstüt-
zung angewiesen, denn nur mit der 
Kenntnis über den Wärmebedarf und 
den Sanierungsstand unserer Bürge-
rinnen und Bürger und der grundsätz-
lichen Bereitschaft zu einem Anschluss 
an ein Wärmenetz ist es möglich, ein 
Wärmenetz mit einer hohen Umset-
zungswahrscheinlichkeit zu planen. 
Daher weisen wir noch einmal darauf 
hin, dass noch bis zum 19. August 2024 
die Möglichkeit besteht, an der 
Umfrage teilzunehmen.
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www.seebachwichtel.de/jobs

Berufswunsch

Erzieher
Unsere gemeindliche Kindertageseinrichtung in
Großenseebach sucht zur Festanstellung (VZ/TZ)

Tolles, junges und hilfsbereites Team

Geregelte Arbeitszeiten, Überstundenausgleich

Aufstiegsmöglichkeiten (z. B. Gruppenleitung)
Jetzt bewerben!

Was
mit Farbe!

An alle Künstler, Pinselschwinger und Farbkleckser:

Mehr Infos unter

Wir lieben Kinder!
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tz

Pädagogische Fachkraft
(m/w/d) oder

(m/w/d)
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Gesucht. 
Gefunden.
Traumjob.
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Aus der Kita

Neues von den Seebachwichteln

Der Sommerurlaub naht...
... und naja, es gibt eigentlich nicht 
mehr viel zu sagen. Wir sind in den 
Endzügen unserer Planung für das 
nächste Kita-Jahr. Es wird weiterhin 
fleißig eingewöhnt, neue Kinder durf-
ten mit ihren Eltern schnuppern kom-
men, Garderobenplätze werden für 
die neuen Kinder beschriftet, alles 
wird nochmal ordentlich durchgeputzt, 
Spiele werden ausgetauscht und Möbel 
noch einmal final verschoben, damit 
wir bereit sind und es uns in den Ferien 
so richtig gut gehen lassen können. 
Auch werden die letzten Früchte von 
den Krippenkindern direkt vom Strauch 
in den Mund geerntet, so dass nichts 
mehr übrigbleibt.

Kleines Update von unserem Raupen-
Projekt: Es sind nun endlich Schmet-
terlinge drauß geworden, die wir freige-
lassen haben. Einen mussten wir zwar 
etwas aufpäppeln, die Kinder haben 
allerdings geholfen ein paar Blumen 
zu sammeln. Die haben wir in Wasser 
getränkt, so dass sich der Schmetter-
ling noch einmal vollsaugen und stär-
ken konnte. Nach ein paar Minuten ist 
auch dieser dann fröhlich davonge-
flattert. Ein tolles Erlebnis für die Kin-
der zu sehen, wie Leben entsteht und 
sich entwickelt. Dazu gab es auch eine 
kleine Geschichte der Evolution und 
wie diese wunderbare Artenvielfalt ent-
standen ist. Einfach spannend was die 
Natur so alles kann.
Zusätzlich hatten wir nochmal Besuch 
vom Zahnarzt, der uns gezeigt hat, 
wie man sich so richtig gut die Zähne 

putzt, damit auch der letzte Karies und 
Baktus die Flucht ergreift. Auch wie es 
gar nicht erst dazu kommt, dass es sich 
diese zwei Kollegen in unseren Backen-
zähnen so richtig gemütlich machen. 
Wir schauen auf wenig zuckerhaltige 
oder saure Produkte und putzen regel-
mäßig unsere Zähne. Jedes Kind hat 
dann noch ein kleines Zahnputz-Set 
bekommen, damit der Ansporn, die 
Mundhygiene zu betreiben, noch ein-
mal größer ist!

Abschied der Vorschulkinder
Eine unserer letzten Aktionen die-
ses Jahr war die Übernachtung, die 
sich alle Vorschulkinder nochmal 
gewünscht haben. Wie jedes Jahr 
wurde im Vorfeld besprochen, was sie 
sich für den Abend vorstellen. So ent-
stand unser diesjähriges Rahmenpro-
gramm: Spielen im Garten, Radtour 
zur Eisdiele in Heßdorf, Pizzaessen und 

einen Film mit Popcorn. Dann haben 
alle im Kindergarten übernachtet und 
wurden am Morgen von den Eltern mit 
einem leckeren Frühstück empfangen.
Das Ganze war ein großer Erfolg. Die 
Kinder haben sich über Pläne für die 
Sommerferien unterhalten, wer den 
coolsten Schulranzen und schon ein 
völlig ausgestattetes Federmäppchen 
hat – mit Lineal, Radiergummi, Spitzer 
und Co. Es ist schön zu sehen, welche 
positive Aufregung dahinter steckt. 
Ach ja, nicht zu vergessen unser Motto 
unter dem die Übernachtung stattfand: 
„Buchstaben“. Jedes Vorschulkind 
durfte nämlich in einem Kostüm kom-
men, das mit seinem Anfangsbuchsta-
ben des Namens beginnt. 

Fortsetzung nächste SeiteDie Krippenkinder ernteten Himbeeren, die sogleich in den Mund wanderten.

Zum Ende unseres Raupenprojektes haben 
wir die Schmetterlinge freigelassen.

Ende Juli haben uns 27 Vorschulkinder 
verlassen und werden ab September zur 
Schule gehen. Alles Gute für euch!
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Eine lustige Aktion und die Verkleidun-
gen waren dementsprechend kreativ 
und überragend. Einen großen Artikel 
über die Abschiedsparty gibt es auf 
unserer Homepage unter  
www.seebachwichtel.de/aktuelles.
Wir denken zurück an schöne 
Momente, an neue Herausforderungen 
die uns in diesem Jahr begegnet sind 
und an denen wir wachsen konnten, an 
tolle Ausflüge, Projekte, Feiern und und 
und... Wir sind sehr stolz auf unsere 
Seebachwichtel, die wachsen, Neues 
lernen und so viele wichtige Momente 
in ihrer Entwicklung mit uns teilen. 
Einige werden uns nächstes Jahr wie-
der begegnen, andere verlassen jedoch 
die Einrichtung um einen Schritt weiter 
zu gehen.
Die Vorschulkinder haben sich neben 
der Übernachtung nochmal einzeln 
feiern lassen. Wie angekündigt, gab es 
die ein oder andere Überraschung. 
Wir hatten unzählige tolle Besuche bei 
den Kindern zu Hause, durften Was-
serschlachten machen, Kuchen essen, 
Basteln, auch Spielplatzbesuche waren 
dabei.  
Ein paar haben auch in der Gruppe 
mit allen Kindern gebacken oder ein 
Kino veranstaltet. So viele wunderbare 
Ideen, um jedes Vorschulkind nochmal 
einzeln zu verabschieden.
Ein lachendes und ein weinendes Auge, 
denn das gehört nun mal zu unserer 
Arbeit dazu. Wer den Beruf nicht näher 
kennt, wäre überrascht, wie viel es 
einem bedeuten kann. Ein ganzes Jahr 
begleiten wir die Kinder an fünf Tagen 
in der Woche, von morgens bis spät 
nachmittags. Wir durchleben mit ihnen 
verschiedene Phasen ihres Lebens und 
schauen darauf, jedem Individuum nur 
das Beste zu bieten. 

Die Freude, die sie auch in unser 
Leben bringen, ist einfach wunderbar. 
Wir machen das, weil unser Herz dran-
hängt und wir für die Kleinen unserer 
Gesellschaft einen Wohlfühlort schaf-
fen wollen.
Wir bedanken uns auch herzlich für 
die tolle Zusammenarbeit mit den 

Eltern, für ein offenes Ohr und schöne 
Gespräche. Seebach, des samma mir!
Lasst uns auch so in das nächste Jahr 
starten! 
Bis dahin, eine wunderschöne Ferien-
zeit!
Euer Team  
der Kita „Seebachwichtel“

Im Rahmen der Abschiedsparty für die Vorschulkinder haben wir auch eine kleine Rad-
tour nach Heßdorf in die Eisdiele gemacht. Fotos (4): Kita Seebachwichtel

Geldspende für die Kita Seebachwichtel
Zum Tag der offenen Tür bei der Firma 
Schüßler am 16. Juni dieses Jahres gab 
es reichlich Besucher, die sich einmal 
bei der Fachfirma für Fenster und Tür-
systeme im Großenseebacher Gewer-
begebiet umschauen wollten. Diese 
Gelegenheit nutzte die Geschäftsfüh-
rung auch, um mit den Besuchern bei 
Kaffee und Kuchen über gemeindliche 
Themen zu sprechen und dabei auch 
Spenden für die örtliche Kita zu erbit-
ten.

Susanne und Marius Schüßler von der 
gleichnamigen Firma aus Großenseebach 
übergaben Mitte Juli eine Spende von 
rund 250 Euro an die Kita Seebachwich-
tel. Mit ihnen freute sich die Erzieherinnen 
Karin Nowak (l.) und Sonja Hasic (r.).  
 Foto: VG Heßdorf/Brehme
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Die Bürgerinnen und Bürger ließen 
sich an jenem Sonntag nicht lange bit-
ten und so raschelte es im Beutel auch 
deutlich mehr als es klingelte. Am Ende 
kamen so 121,20 Euro Spenden von 
den Besuchern für die „Seebachwich-
tel“ zusammen, die die Geschäftsfüh-
rung durch eine eigene Spende von 
130 Euro sogar noch einmal verdop-
pelte.

Mitte Juli besuchten die Mitglieder 
der Geschäftsführung Susanne und 
Marius Schüßler die Kita, um die Geld-
spende - nun in einer Gesamthöhe von  
251,20 Euro - zu übergeben. Eigens 

dafür hatten die Kinder der Fuchs-
gruppe einen schönen Karton mit 
den Logos der Kita und allen Gruppen 
gebastelt. Bei der Übergabe blickten 
die Schüßlers, Erzieherinnen und Bür-
germeister in leuchtende Kinderaugen, 
als die kleinen Hände erwartungsvoll in 
die Schachtel und mitten in zahlreiche 
Geldscheine griffen.
„Seit wir unseren Firmensitz 2018 nach 
Großenseebach verlegt haben, erfahren 
wir große Unterstützung von den Anwoh-
nern. Durch die Spendenaktion wollten wir 
etwas zurückgeben. Und da ich weiß, dass 
das Geld in sozialen Einrichtungen meistens 
knapp ist, fand ich die Seebachwichtel eine 

sehr gute Wahl. Wir Schüßlers hoffen, dass 
sich die Einrichtung über unsere Spende 
freut“, begründete Marius Schüßler von 
der Geschäftsführung des Unterneh-
mens dessen Engagement.
„Das werden sicher tolle Ausflüge“, freute 
sich auch Jürgen Jäkel über die uner-
wartete Spende für die Einrichtung der 
Gemeinde und bedankte sich für die 
Aktion. Wie der Bürgermeister erklärte, 
werde man das Geld auf das Kita-Konto 
einzahlen und damit in Absprache mit 
Kita-Leitung und Elternbeirat zusätzli-
che Events wie Ausflüge oder Feste für 
die Kinder finanzieren.

Aus der Schule

Juniorhelfer zu Gast auf der Rettungswache des BRK Erlangen
Am 2. Juli 2024 besuchten die Junior-
helfer der Grundschule Großenseebach 
die Rettungswache des BRK in Erlangen. 
Hier empfing eine Notfallsanitäterin die 
Schülerinnen und Schüler und führte sie 
durch die gesamte Wache. 

Danach durften die Juniorhelfer in der 
Fahrzeughalle einen Rettungswagen 
ganz genau unter die Lupe nehmen. 
Dazu gehörte auch, dass alle noch pro-
besitzen und natürlich auch einmal (wie 
ein Patient) probeliegen durften, bevor 
es weiter in die nächste Halle ging.

Dort stand der Intensivtransporter, der 
noch einmal ein Stück größer ist – ein 
richtiger LKW! 

Anschließend ging es weiter zu den 
beiden eher ungewöhnlichen Kraftfahr-
zeugen des Kreisverbands. 

Deren Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter fahren nämlich auch auf Quads 
(ATVs) - vierrädrige Fahrzeuge im 
Motorradstil - zum Einsatz. Darauf sitzt 
man richtig bequem!

Zum Abschluss absolvierten die Juni-
orhelfer bei der Wachleitung noch 
ein Quiz. Zur Belohnung gab es dann 
Süßigkeiten und Brezn für alle. 

Die Juniorhelfer sagen den Eltern, die 
sie beim Ausflug begleitet haben, dem 
BRK und Frau Fuchs:  
„Vielen Dank!“

Anfang Juli besuchten die Juniorhelfer der Grundschule Großenseebach die Rettungs-
wache in Erlangen: Rettungssanitäterin Fr. DeMaria, Sophie, Alejandro, Karlotta, Julius, 
Adrijan, Sophia, Marie, Nora, Emilia, Miriam und Frau Fuchs.    
 Foto: Monika Voigt/VG Heßdorf



Mitteilungsblatt der Verwaltungsgemeinschaft Heßdorf - 28 - Nr. 511

Aus der Bücherei

Bücherei - Infos - Bücherei - Infos

Lesung im GSBH

Monika Martin und die Band „No 
Sugar“ sind wieder zu Gast in der 
Bücherei.
Am Mittwoch, den 23. Oktober um 
19:00 Uhr liest Monika Martin aus 
ihrem neuen Krimi Schleuse 72.
Einlass: 18:30 Uhr
Eintritt: 10 €

Karten gibt es bei uns sowie bei der 
Sparkasse Heßdorf, Raiffeisenbank 
DreiFranken, Gemeinde Großensee-
bach und VG Heßdorf (Kasse).
Friedlich fließt der Ludwig-Donau-
Main-Kanal durch die Nürnberger 
Gartenstadt. Doch mit der Idylle ist es 
vorbei, als in der Schleuse 72 ein Toter 
gefunden wird. 

Gibt es eine Verbindung zum kürzlich 
eröffneten Spirituellen Zentrum St. 
Wolfgang? Oder zum Filmteam, das 
eine Dokumentation über den Kanal 
dreht?

In ihrem sechsten Fall ermittelt Krimi-
nalhauptkommissarin Charlotte Ger-
lach entlang des Alten Kanals in einem 
Patrizierschloss und dem Quellhei-
ligtum des Heiligen Wolfgang. Dabei 
kommt sie einem verschollen geglaub-
ten Schatz auf die Spur …

Online-Medienkatalog
Suchen, stöbern, verlängern,  
vorbestellen
im WebOPAC Online-Medienkatalog 
der Bücherei.

Öffnungszeiten
Dienstag: 16.00 – 19.00 Uhr
Donnerstag: 15.00 – 17.00 Uhr
Samstag: 10.00 – 12.00 Uhr

Anschrift
Gemeindebücherei
Neue Straße 40
91091 Großenseebach
Tel.: 09135 / 21 04 12
E-Mail: gemeindebuecherei@t-online.de
Mehr Infos unter:  
www.grossenseebach.de

Zum WebOPAC-Katalog
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2. Mannschaft (Kreisklasse 2)
So. 11.08.
13:00 Uhr

TSV Lonnerstadt 2 SG SpVgg Heßdorf II / 
Großenseebach 2

So. 18.08.
13:00 Uhr

SG SpVgg Heßdorf II / 
Großenseebach 2

SG DJK Willersdorf /  
DJK Pautzfeld

So. 25.08.
15:00 Uhr

TSV Neuhaus SG SpVgg Heßdorf II / 
Großenseebach 2

Mi. 28.08.
18:30 Uhr

SG SpVgg Heßdorf II / 
Großenseebach 2

SpVgg Etzelskirchen

So. 01.09.
12:45 Uhr

SG SpVgg Heßdorf II / 
Großenseebach 2

SpVgg Hausen

So. 08.09.
13:00 Uhr

SG SpVgg Heßdorf II / 
Großenseebach 2

TKV Forchheim

Schach
Trainingszeiten:
Jugend- und Anfängergruppe:  
freitags von 16:45 bis 17:30 Uhr
Jugend- und Fortgeschrittenengruppe: 
freitags von 17:30 bis 18:30 Uhr
Spielabend für Erwachsene: freitags ab 18:30 Uhr
Das Training findet jeweils im Rathaus Großenseebach  
(Feuerwehrraum im 1. Stock) statt.
Ansprechpartner: Dieter Seyb,  
Tel.: 09135-799559,  
eMail: dieter.seyb@t-online.de

Tischtennis
Training für alle interessierten Erwachsenen ist montags und 
freitags jeweils von 20:00 bis 22:00 Uhr in der Schulsport-
halle in Großenseebach.
Ansprechpartner: Michael Geist, Tel.: 09135-2104446

Gymnastik
Schulsporthalle Großenseebach
Mo 18:30 – 

19:30
Body-Workout mit Uta Schmidt

19:30 – 
20:00

kurzes Mobilisationstraining  
mit Uta Schmidt

Di 16:00 – 
17:00

Kinderturnen mit Eric Celis  
(Aufnahmestopp)

19:00 – 
20:00

Gymnastik mit Petra Allinger
(Tel.: 6463)

Do 16:00 – 
17:00

Eltern-Kind-Turnen mit Petra Allinger 
(Aufnahmestopp)

19:00 – 
20:00

Step-Aerobic mit Uta Schmidt

Fr 19:00 – 
20:00

Fitness für Sie & Ihn mit Uschi Kachlik 
(Tel.: 723582)

Ansprechpartnerin: Uta Schmidt, Tel.: 09135-721595

Badminton
Freies Spielen: mittwochs von 19:00 bis 20:30 Uhr – jeder ist 
willkommen!
Jugendtraining: samstags von 12:00 bis 13:30 Uhr  
(für Kinder und Jugendliche ab der 4. Klasse)
Wir haben noch Plätze frei.
Teilnahme für beide Trainingszeiten nach Abstimmung über 
die WhatsApp-Gruppe.
Ansprechpartner: Gerald Menzel, Tel.: 0176-42588880

Aus den Vereinen

      Freiwillige Feuerwehr      
            Großenseebach 

Tag der offenen Tür

15.09.2024 / ab 14:00 Uhr
Fahrzeug- und Geräteausstellung / Rundfahrten

Hüpfburg / Kinderschminken
Feuerwehrparcour für Kinder

Wir verwöhnen Euch mit Kaffee, Kuchen und Waffeln,  
sowie Leckerem vom Grill und Getränken!

      FSV Großenseebach 

Vereinsnachrichten und Termine für August

Monatliche Sprechstunde
Immer am ersten Mittwoch im Monat 
von 19:00 – 19:30 Uhr
Diesen Termin können Vereinsmitglieder nutzen, um z. B. 
Anträge (für Krankenkasse, o. ä.) mit dem FSV-Stempel ver-
sehen zu lassen oder ein Anliegen mit dem Vorstand zu 
besprechen. 
Ort: Sportheim, Vorstandsbüro im EG.

Fußball

1. Mannschaft (Kreisklasse)
So. 11.08.
15:00 Uhr

1. FC Herzogenaurach III FSV Großenseebach

So. 18.08.
15:00 Uhr

FSV Großenseebach ASV Möhrendorf

So. 25.08.
15:00 Uhr

TSV 1891 Frauenaurach FSV Großenseebach

Mi. 28.08.
18:30 Uhr

FSV Großenseebach SC Eltersdorf 2

So. 01.09.
15:00 Uhr

FSV Großenseebach SV Bubenreuth

So. 08.09.
15:00 Uhr

SC Uttenreuth FSV Großenseebach
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Blockflötengruppe
Ab September können Kindergartenkinder ab fünf Jahren 
mit unseren Blockflötenkursen beginnen – Anmeldung ab 
sofort oder ab September.
Der Blockflötenunterricht findet immer montags bei Anne-
gret Rümmelein im Proberaum der Jugendkapelle statt. 
Schnuppertermine im September sind gerne möglich.

Bläserteam 2024-2026
Für unser Bläserteam – Neuanfänger im Instrumentenunter-
richt und gemeinsame Orchesterstunde in der Grundschule 
– läuft die Anmeldung noch bis zum Schulbeginn im September.
Es stehen Blechblasinstrumente für Anfänger als Leihinstru-
mente zur Verfügung.
Kontakt per Email: jugendkapellegsb@yahoo.de

     MfG - Miteinander für     
            Großenseebach

Laufen
Wir laufen immer sonntags um 9:00 Uhr. Treffpunkt: Park-
platz am Friedhof. Vor Ort wird entschieden, welche der 
vielen schönen Strecken im Seebachgrund gelaufen wird. 
Weitere Laufzeiten sind Dienstag (9:00 Uhr oder 18:30 Uhr 
nach Absprache) und Donnerstag um 9:00 Uhr. Wir freuen 
uns über alle Laufbegeisterten und über diejenigen, die 
es werden möchten. Infos rund um den Laufsport, vom  
Einstieg bis zum Wettkampf, vom optimalen Laufschuh bis 
zur richtigen Ernährung gibt es auch bei uns.
Ansprechpartnerin: Carina Geist, Tel.: 0160-4471851

Tennis
Tennis vs Sommerloch
Ansprechpartner für ein Probetraining: Rudi Weiser,  
Tel.: 09135-6757

                Heimat- und              
        Gartenpflegeverein  
            Großenseebach

Zu einem Abend im Grünen“ laden wir am Freitag,  
9. August, ab 18 Uhr in unseren Permakulturgarten ein. Wir 
wollen diesen besonderen Garten vorstellen und danach bei 
Getränken und Häppchen miteinander plaudern. Auch Kin-
der können den Permakulturgarten erkunden und an einer 
Bastelaktion teilnehmen.

             Jugendkapelle  
    der FFW Großenseebach

Neue Kinderkurse - Blockflöte und Bläserteam 
ab September
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Heßdorf

Aus dem Gemeinderat

Sitzung vom 23. Juli 2024

Vormals nicht-öffentliche 
Beschlüsse
In der nicht-öffentlichen Gemeinderats-
sitzung vom 18.06.2024 wurden fol-
gende Beschlüsse gefasst, die in dieser 
Sitzung nun öffentlich bekannt gege-
ben wurden:

• Die Gemeinde verkauft eine Teil-
fläche aus der gmdl. Fl.Nr. 559/14 
Gemarkung Heßdorf an die Bay-
ernwerk AG. Dort soll ein Ersatz-
standort für eine Schaltstation des 
Unternehmens etabliert werden. 
Der dort vorhandene Radweg wird 
auf Kosten der Bayernwerk AG ent-
sprechend verlegt werden.

Erweiterung/Sanierung des 
Kath. Kiga St. Marien
In der Sitzung erläuterten Vertreter 
der KFB Baumanagement GmbH, die 
als Projektsteuerer für die Maßnahme 
tätig ist, und vom Planungsbüro Papi-
stella den derzeitigen Planungsstand. 
Dabei gingen sie insbesondere auf das 
Raumprogramm und die Art der Bau-
ausführung sowie die nächsten geplan-
ten Schritte ein. Es wird von allen Sei-
ten ein zweckmäßiger Bau gewünscht, 
der natürlich alle Vorgaben in Sachen 
Komfort und Sicherheit einhält und 
kein „Luxus-Kindergarten“. Die Eingriffe 
in das Bestandsgebäude sollen bei der 
Sanierung und Erweiterung so gering 
wie möglich ausfallen. 

Derzeit wird mit einem Baubeginn im 
Herbst 2025 und einer Fertigstellung 
im Sommer 2027 geplant.

Einbeziehungssatzung 
Mittelmembach
Der Gemeinderat beschließt, die Ein-
beziehungssatzung „Mittelmembach“, 
2. Änderung in der Fassung vom 
19.04.2024 als Satzung. Sie wird im Mit-
teilungsblatt August 2024 ortsüblich 
bekannt gemacht.

Bauanträge
Alle in der Sitzung behandelten sechs 
Bauanträge wurden positiv beschieden:
• Antrag auf Erweiterung eines beste-

henden Wohnhauses in Hannberg
• Ersatzbau einer baufälligen Ma-

schinenhalle in der Gemarkung 
Hesselberg

• Bau einer eigenständigen Dachge-
schosswohnung in Niederlindach

• Neubau eines Einfamilienhauses 
mit Carport in Hessdorf Süd

• Neubau von zwei Dachgeschoß-
wohnungen in Hannberg

• Errichtung eines Doppelcarports 
mit Holzlager in Hannberg

Zuschuss zum Glaubenstag
Auf Antrag der Kath. Kirchenstiftung 
Hannberg beschließt der Gemeinderat 
Heßdorf, die Veranstaltung „Hannberger 

Glaubenstag“ (Teilnahme Staatsminister 
Herrmann, Erzbischof Gössl, Vertreter 
von mehreren Pfarreien aus Mittel- 
und Oberfranken) mit einem Betrag in 
Höhe von 400 Euro finanziell zu unter-
stützen.

Erweiterung des 
Feuerwehrgerätehauses 
Hesselberg
Der Gemeinderat beschloss, den 
Antrag der FFW Hesselberg auf Erwei-
terung ihres Feuerwehrgerätehauses 
zu unterstützen, um die Vorgaben des 
FW-Bedarfsplanes realisieren zu kön-
nen, insbesondere was einen zweiten 
Rettungsweg und die Umkleidesitua-
tion betrifft. 

Es wird beschlossen eine Abstimmung 
mit der Deutschen Gesetzlichen Unfall-
versicherung (DGUV) vorzunehmen, 
bevor weitere Schritte unternommen 
werden. Die möglichen Kosten werden 
im nächsten Haushalt berücksichtigt.

Nachdem Kostenprognosen für zwei 
denkbare Bauweisen vorliegen, soll 
in einer der nächsten Sitzungen die 
Beschlussfassung darüber erfolgen.

Nächster Sitzungstermin
Die nächsten Sitzungen des Gemein-
derates findet voraussichtlich am 
20.08.2024 und am 24.09.2024 jeweils 
um 19.00 Uhr im Rathaus in Heßdorf 
statt.

Aus der Gemeinde

Jubiläen
Wir gratulieren:
Am 26. August 2024

Wilhelm Fleschner in Heßdorf
zum 85. Geburtstag

Am 6. September 2024
Edid und Rudolf Leibold in Heßdorf

zum 50. Ehejubiläum

Wir gratulieren allen Jubilaren recht herzlich und wünschen für die Zukunft viel Gesundheit und Glück!
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Sportheim 1. FC Niederlindach

2024
Speiseplan

August - September
Liebe Gäste und Freunde des 1.FC Niederlindach, unsere 
ehrenamtlichen Helferlein haben sich nach der Kerwa eine 
Pause verdient. Unser Sportlerheim ist deshalb am Donners-
tag, den 15.08. und Donnerstag, den 22.08.2024 geschlossen.

Am 29.08.2024 freuen wir uns Euch wieder begrüßen zu dür-
fen. Gerne bieten wir wieder unsere beliebten Speisen auch 
im Straßenverkauf an.
Damit wir entsprechend planen können bitten wir um Vor-
bestellung der Speisen und um Reservierung der Tische im 
Gasthaus. Für den Straßenverkauf bitte geeignete Behälter 
mitbringen.

Vom 13.08. bis einschließlich 28.08. Urlaub
Donnerstag 29.08. Pizza
Donnerstag 05.09. Schnitzelvariationen
Donnerstag 12.09. Currywurst

Bitte alle Speisen und Platzreservierungen bis zwei Tage vor 
Termin unter
Alexandra Batz 0175 / 36 01 456
Birgit Rehder 0172 / 57 47 903
vorbestellen. Gerne auch per WhatsApp!
Der 1. FC Niederlindach vermietet auch gerne seine Räum-
lichkeiten für Veranstaltungen wie Geburtstage und Hochzei-
ten usw.
Mehr Informationen über das Vermietungsangebot erhalten 
Sie von Horst Biemel, Tel. 0162 / 27 25 34 7.

1. FC Niederlindach 

Vereinsnachrichten

Abteilung Fußball
A-Klasse Erlangen/Pegnitzgrund 1

Sommerpause
Wer hat Lust mitzumachen?
Die Freizeitmannschaft des 1. FC Niederlindach sucht Ver-
stärkung. Du bist zwischen 25 und 55 Jahren alt und hast 
Lust am Fußballspielen!
Dann bist du bei uns richtig. Wir spielen überwiegend in pri-
vater Runde ohne Wettkampfdruck. Wir treffen uns jeden 
Donnerstag um 18.00 Uhr am A-Platz des 1. FC Niederlin-
dach.
Schau einfach mal vorbei.
Für eventuelle Rückfragen: 0151 / 74 54 98 08

Abteilung Turnen
Liebe Mitglieder der Abteilung Turnen,
Unsere Gymnastikstunden finden an jedem Dienstag im 
renovierten Gymnastikraum des Sportheims um 19 Uhr 
statt.
Neueinsteiger sind herzlich willkommen.  
Bei Interesse Erika Heinlein anrufen 09135/8908.

Save the Date - Save the Date
Herzliche Einladung  

zu unserer  
fränkischen Sportlerkerwa

09.08.-12.08.2024
Freitag 09.08.2024
ab 10:00 Uhr Schlachtschüssel
ab 19:30 Uhr Bieranstich durch den 1. Bürgermeister
ab 20:00 Uhr „Malle-Party mit DJ Jürgen“  

mit Barbetrieb im Festzelt
Samstag 10.08.2024
ab 14:00 Uhr Baumaufstellen
ab 15.00 Uhr 
– 19:00 Uhr

Kindertrödelmarkt

ab 16:00 Uhr Fußballspiel Freizeitmannschaft
ab 20:00 Uhr „Nachtschicht“
Sonntag 11.08.2024
ab 11:00 Uhr Mittagstisch durchgehend geöffnet
ab 15:00 Uhr Fußball 1. FC Niederlindach
ab 18:00 Uhr „Geger rausschlagen“
ab 19:00 Uhr „Fränkischer Abend“  

mit den Heckenmusikanten
Montag 12.08.2024
ab 11:00 Uhr Mittagstisch
ab 18:00 Uhr Betz`n raustanzen
ab 20:00 Uhr gemütliches Ausklingen der Kerwa  

mit dem legendären „Rudi Live“.

An alle Kinder!!!!
Macht Platz in Eurem Kinderzimmer! Weihnachten ist nicht 
mehr weit. Wer möchte beim Kindertrödelmarkt mitma-
chen???? Meldet Euch unter dieser Nummer an: Birgit Reh-
der 0172 / 57 47 903 (Gerne auch per WhatsApp.)

Aus den Vereinen
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Im Juli hat der Verein einen Erste-Hilfe-Kurs für die beiden  
3. Klassen organisiert. Ein herzliches Dankeschön geht hier-
für an Jasmin Nitsche und das Team der DLRG. 

Darüber hinaus bedankt sich der Förderverein noch bei 
allen Sponsoren, die unser Quiz beim Schulfest Anfang Mai 
mit einigen Preisen bzw. Gutscheinen finanziell unterstützt 
haben.

Wir wünschen allen Schülerinnen und Schülern sonnige,  
spaßige und tolle Sommerferien.

Karolin Katona & Anke Barthel
im Namen der Vorstandschaft

 Förderverein Kindergarten  
       St. Marien Hannberg

Einladung zur 12. ordentlichen 
Mitgliederversammlung
Die Mitgliederversammlung findet am 04.09.2024 um 18:30 Uhr
im Sportheim Großenseebach statt. Hierzu sind alle Mit-
glieder herzlich eingeladen.

Auf der Tagesordnung stehen folgende Punkte:
1. Begrüßung
2. Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung  

und Beschlussfähigkeit
3. Bericht des Vorstandes
4. Bericht des Kassenwarts
5. Bericht des Kassenprüfers
6. Entlastung des Vorstandes
7. Wahl des Wahlleiters
8. Wahl des Vorstandes
9. Wahl des Kassenwarts
10. Wahl des Kassenprüfers
11. Sonstiges
Anträge auf Ergänzung der Tagesordnung müssen bis 
21.08.2024 schriftlich beim Vorstand eingereicht werden 
foerderverein.kiga.hannberg@mail.de.
Die Vorsitzenden

     Freiwillige Feuerwehr  
             Hesselberg

Hesselberger Stodlkerwa 23./24.08.2024
Wir laden Sie herzlich ein, am 23. und 24. August 2024 die 
Stodlkerwa in Hesselberg mitzuerleben und gleichzeitig 
die 850-Jahr-Feier unserer Gemeinde zu feiern!
Freuen Sie sich auf zwei Tage voller Freude und Gemein-
schaft.
Für Ihr leibliches Wohl ist bestens gesorgt – eine große Aus-
wahl an traditionellen Speisen vom Grill, Makrelen (Samstag) 
und Getränken erwartet Sie.
Genießen Sie die festliche Atmosphäre und lassen Sie sich 
von der Unterhaltungsmusik von Marcel Benker sowie dem 
Duo Hits + More begeistern.
Wir freuen uns auf Ihr zahlreiches Kommen!

Ihre Freiwillige Feuerwehr Hesselberg e.V. &  
die Hesselberger Burschen und Madle

Malle-Party am 9. August 2024
Die Lindier Kerwasburschen und Madli möchten alle jung 
Gebliebenen am 09.08.2024 ab 20:00 Uhr recht herzlich zu 
Ihrer Malle-Party einladen. 
Für gute Laune ist gesorgt.

              Förderverein  
der Grundschule Hannberg

Sommergruß vom Förderverein
Liebe Vereinsmitglieder, liebe Bürgerinnen und Bürger,

in diesem Schuljahr konnte der Förderverein die Grund-
schule Hannberg mit einigen Anschaffungen bereichern. 
Allen voran hat der Verein wieder viele neue Bücher für die 
Schulbücherei gekauft. 

Hier können sich die Schülerinnen und Schüler über neue 
Literatur und Sachbücher zum Ausleihen freuen. Außerdem 
haben wir das Projekt „Streitschlichter“ mit notwendigen 
Accessoires wie Westen oder einem Streitschlichterteppich 
unterstützt.
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       Kegelclub Hannberg -     
             Seebachgrund 

Tagesfahrt nach Nördlingen
Samstag, 31.08.2024, 10 Uhr
Programm:
- Busfahrt, unterwegs Kaffee und Kuchen
- Besuch des Rieskratermuseums
- Zeit zur freien Verfügung
- auf dem Rückweg Abendeinkehr

Anmeldung bei Fritz Barthel, Tel. 09135 -8452
Vorankündigung: Tagesfahrt zu einem Weihnachtsmarkt am 
Sonntag, 8.12.2024, Detailinfos folgen.

                Soldaten- & 
Kameradschaftsverein (SKV)  
                  Hannberg

Veranstaltungstermine
Die nächsten SKV-TREFF:

Jeweils Freitag: 16. und 30. August ab 19:00 im Gasthaus 
Baumüller in Hannberg! Aber auch am 13. September auf 
der Hannberger Kerwa!

Spielvereinigung Heßdorf 

Vereinsnachrichten
Fußball

1. Mannschaft (Kreisliga)
10.08.2024
16.00 Uhr

BSC Erlangen SpVgg Heßdorf

18.08.2024
15.00

SpVgg Heßdorf TSV Lonnerstadt

24.08.2024
16.00 Uhr

SpVgg Zeckern SpVgg Heßdorf

28.08.2024 SpVgg Heßdorf Spielfrei
31.08.2024
15.00 Uhr

TSV Ebermannstadt SpVgg Heßdorf

08.09.2024
15.00 Uhr

SpVgg Heßdorf TSV Röttenbach

13.09.2024
18.30 Uhr

SpVgg Heßdorf TV48 Erlangen

2. Mannschaft (Kreisklasse)
11.08.2024
13.00 Uhr

TSV Lonnerstadt 2 SG SpVgg Heßdorf II / 
FSV Großenseebach 2

18.08.2024
13.00 Uhr

SG SpVgg Heßdorf II / 
FSV Großenseebach 2

SG DJK Willersdorf/ 
DJK Pretzfeld

25.08.2024
15.00 Uhr

TSV Neuhaus SG SpVgg Heßdorf II / 
FSV Großenseebach 2

28.08.2024
18.30 Uhr

SG SpVgg Heßdorf II / 
FSV Großenseebach 2

SpVgg Etzelskirchen

01.09.2024
12.45 Uhr

SG SpVgg Heßdorf II / 
FSV Großenseebach 2

SpVgg Hausen

08.09.2024
13.00 Uhr

SG SpVgg Heßdorf II / 
FSV Großenseebach 2

TKV Forchheim

15.09.2024
13.00 Uhr

SG SpVgg Heßdorf II / 
FSV Großenseebach 2

SV Buckenhofen 2

Heßdorfer Helfernetz 

Ehrenamtliche Nachbarschaftshilfe  
für alle Bürger
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
wir stehen Ihnen weiterhin mit Rat und Tat im Sinne einer 
ehrenamtlichen Nachbarschaftshilfe zur Seite. Wir helfen 
allen Menschen, die Unterstützung benötigen - egal ob alt 
oder jung.

Wenden Sie sich an uns, wenn Sie z. B.

• Besuche und Zuwendung im Gespräch wünschen,
• eine Fahrt zum Arzt oder einer Behörde benötigen,
• Unterstützung bei verschiedenen Problemlagen möchten.

Die Hilfe kostet prinzipiell nichts – bei Fahrten vereinbaren 
wir eine Aufwandsentschädigung von 30 Cent pro km.

Rufen Sie bei einer unserer Kontaktpersonen an:
Fr. Deißenberger  ...................................................... 09135 8453
Hr. Dietzel  ............................................................  09135 799822
Fr. Peinkofer  ............................................................. 09135 3338
Hr. Sekatzek  .......................................................  0157 78959062

Für ein menschliches und fürsorgliches Miteinander in unse-
rer Gemeinde.

Ihr Helfernetz Heßdorf
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NEU 16:00 – 16:45 Uhr Kindertanzen4

Warteliste
NEU 16:45 – 17:45 Uhr Hip-Hop

ab 6 Jahre4

17:45 – 18:45 Uhr Wirbelsäulengymnastik2

18:00 – 19:00 Uhr Hatha-Yoga4

19:15 – 20:15 Uhr Hatha-Yoga4

NEU 19:00 – 20:00 Uhr Bodyworkout²
Donnerstag
NEU

15:15 – 16:45 Uhr Eltern-Kind-Turnen1

18:30 – 19:30 Uhr maxxF2

Freitag
NEU

15:30 – 16:15 Uhr Kindertanzen4

Warteliste
NEU 16:30 – 17:30 Uhr Hip-Hop

ab 9 Jahre4

15:45 – 16:35 Uhr Dance Kids2

Warteliste
16:45 – 17:45 Uhr Dance Teens2

Treffpunkte: 1Sporthalle Seebachgrund / 2Schulturnhalle  
Hannberg3SportheimHeßdorf/4Gymnastikraum Sportheim

Für die Anmeldung zu unseren neuen Kursen oder bei Fragen  
zu dem Kursangebot der Abteilung Gymnastik, wenden Sie 
sich bitte an Marina Leipold (0171/9287857 oder   
gymnastik.spvgghessdorf@web.de).
Ansprechpartnerin für Dance Kids & Teens und Kindertanzen 
ist Ina Werthan (0173/2318516).

Besuchen Sie uns auch im Internet:
Unter www.spvgghessdorf.de finden Sie alle aktuellen Spiel-
pläne der Fußballmannschaften und sämtliche Aktivitäten 
unseres Vereins.

Heßdorfer Kirchweih  
vom 05.09. bis 09.09.2024

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Gymnastikabteilung
Offener Lauf-Treff ab Oktober
„Ich habe Seitenstechen - Ich habe gepumpt wie ein Maikäfer 
- ich bin viel zu schnell losgelaufen“ Kommen dir diese Sätze 
bekannt vor? Unser offener Lauftreff unter professioneller 
Anleitung bietet die perfekte Gelegenheit, gemeinsam aktiv 
zu sein und neue Laufbegeisterte kennenzulernen.
Egal, ob Anfänger oder Fortgeschrittener – alle sind herzlich 
willkommen!

Infoveranstaltung
Datum: 26.09.2024
Uhrzeit: 18:30 Uhr

Ort: Sportheim Heßdorf
Bei Interesse an Marina Leipold wenden.

Kurse

Die Kurse starten wieder ab dem 10.09.2024
Wochentag Uhrzeit Kurs
Montag
NEU

15:30 – 17:00 Uhr Kinderturnen1

Warteliste
18:00 – 19:00 Uhr Fitness –

Gymnastik2

19:15 – 20:15 Uhr Zumba 2

Dienstag 15:30 – 16:30 Uhr Gymnastik
für Senioren2

19:00 – 20:30 Uhr
04.06.2024
18.06.2024

Gaudi Sport²

Mittwoch Jeden 1. Mittwoch 
im Monat,  
14:00 Uhr

Fahrrad fahren/  
Spazieren gehen mit Kathi3
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Stammtischtreffen
Die nächsten Stammtischtreffen finden am 14. und 28. 
August statt. Beginn ist jeweils um 19.00 Uhr am Vereins-
haus. Am 11. September entfällt der Stammtisch zugunsten 
des Aufbaus der Kerwa.

Sonstiges
Die Teilnehmer des Familienzeltens in Wallenfels sind gerade 
zurückgekehrt. Wir hatten bei super Wetter ein sehr ent-
spanntes Wochenende. Dafür dem Organisator, den Essen-
spendern und allen Teilnehmer ein herzliches Dankeschön.

Weitere Infos zu unseren Veranstaltungen finden Sie im 
Internet unter www.nimmermueden.de
Die Vorstandschaft

          Stammtisch der    
  Nimmermüden Hannberg 

Vereinsnachrichten
Liebe Mitglieder,
gerne informieren wir Euch über folgende Aktivitäten unseres 
Vereins:

Kirchweih Hannberg 13. – 15.09.
Herzlich laden wir alle Bürgerinnen und Bürger vom 13. bis 
15. September 2024 zur Hannberger KERWA ein. Gefeiert 
wird in der Festhalle Baumüller in Hannberg.

Für leibliches Wohl sorgt Familie Schaub vom Gasthof Winkel 
in Großenseebach. Dazu gibt es nachmittags Kaffee und 
selbstgebackenen Kuchen. Am Freitag erfolgt der Bier- 
anstich gegen 18:00 mit Pfarrer Johannes Saffer. Danach 
startet die musikalische Unterhaltung mit Jürgen Weber. 

Am Samstag folgen dann gegen 19:30 Uhr Manuel & Jack. Wie 
immer werden wir am Samstag unseren Baum aufstellen,  
ihn bis Sonntag hoffentlich gut bewachen damit unsere 
Ortsburschen und Madle beim Betzn raustanzen ihr Fest 
schön beschließen können.

Helfer: Alle Aufbau-Helfer treffen sich am Mittwoch, den 
11.09. und Donnerstag, den 12.09. jeweils um 18.00 Uhr und 
am Freitag, den 13.09. ab 9.00 Uhr.
Der Abbau erfolgt am Montag, den 16.09. ab 17:00 Uhr.

Die Vorstandschaft bittet alle Mitglieder um die gewohnt 
starke Mithilfe vor und während der Veranstaltung.

 Traueranzeigen 
Anzeige online buchen: anzeigen.wittich.de

Herzlichen Dank
sagen wir allen Verwandten, Freunden,

Bekannten und Nachbarn für die erwiesene
und zugedachte Anteilnahme.

Maria Seeberger
* 19.12.1938   † 10.07.2024

Besonders bedanken möchten wir uns bei Herrn
Pfarrer Johannes Saffer für die persönliche

Gestaltung der Trauerfeier, sowie dem
Bestattungshaus Baumüller für die liebevolle

Begleitung in der für uns so schweren Zeit.

Im Namen aller Angehörigen:
Günter und Gabi Seeberger
Christine und Gerhard Klement
Deine Enkelkinder: Stefanie, Carolin, Vanessa
und Markus

Heßdorf, im Juli 2024

Manfred Süß
Mobil: 0172 - 452 45 11

E-Mail: manfred.suess@kobold-kundenberater.de
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Zahnarztpraxis
Stefan Bieger
Ihr Team für Zahngesundheit
und Implantologie

www.zahnarztpraxis-bieger.de

Rathgeberstraße 39
91074 Herzogenaurach

Schulstraße 6A
91091 Großenseebach

Telefon 09132 - 4 00 04
praxis@zahnarztpraxis-bieger.de

Wir machen Urlaub 
 vom 12. bis einschl .  
      27. August 2024 

Dr. Kohlhase, 
Vertretung für beide Wochen: 

ab 26.08. ist die Praxis in  

Herzogenaurach wieder besetzt

Am Weißen Berg 12, 91085 Weisendorf 



JOBS 
IN IHRER REGION Ein Produkt der  

LINUS WITTICH Medien Gruppe

Wir bieten:
- solides, familiär geführtes Unternehmen
- Urlaubs- und Weihnachtsgeld
- Betriebliche Leistungen für Altersvorsorge
- Geregelte Arbeitszeiten 
- Verantwortungsvolle u. abwechslungsreiche Aufgaben

Ihr Profil:
- Positive und offene Ausstrahlung
- Motivation, Engagement, Eigeninitiative
- Lernbereitschaft, Eigeninitiative
- Strukturiertes, detailliertes Arbeiten
- Organisationstalent und Kommunikationsfähigkeit

Schreib uns per Mail oder ruf uns an:

sandra.hertreiter@wormser-service.de 
09193-6393-0

Serviceassistenz / Mitarbeiter im Service 
(m/w/d)

 Ärztetafel Anzeige online buchen: 
anzeigen.wittich.de

© BlueSkyImages - Fotolia

Telefon: 09135 / 2771 E-Mail: service@auto-baumueller.de
Klebheimer Str. 12 – 91093 Heßdorf-Niederlindach

Unsere Leistungen:
HU/AU 2x wöchentlich – Klimaanlagen-Instandsetzung

Inspektionen – Reparaturen aller Marken
Unfall-Instandsetzung – Miet- und Ersatzwagen

Reifenservice – Reifen-Einlagerung
Neu-/Gebrauchtwagen – Wir suchen IHR Wunschauto

über 30 Jahre VW- und Audi-Erfahrung
www.auto-baumueller.de

KFZ-Werkstatt für 
PKW und Transporter

TRÖDELMARKT
in Heßdorf

Sonntag, 08. Sept. 2024
8 bis 16 Uhr

Rewe Parkplatz
Gewerbepark 13

Info: 0175-2468169  
oder 0175-2080762

www.troedelteam-graage.debuecher.wittich.de

Gemütlich schmökern.

Bücher von LINUS WITTICH.

buecher.wittich.de

Gleich
stöbern!



Mitteilungsblatt der Verwaltungsgemeinschaft Heßdorf - 38 - Nr. 511

Wir liefern Heizöl, Premium Heizöl,  
schwefelfreies Heizöl, Diesel.

Josef Haselmann GmbH
Hesselbergerstr. 2 • 91093 Heßdorf

Tel. 09135-2772

Ihr Heizöl- und  
Diesellieferant

Ihr neutraler Versicherungsmakler                                                               
Thomas Bornkessel

   0176-666 05 791   |   tb@ihr-maklerhaus-erlangen.de   |   www.ihr-maklerhaus-erlangen.de

Versicherung einfach und unkompliziert.
Für Sie | Ihre Liebsten | Ihr Leben.

Von Berufsunfähigkeit bis Haftpflicht, von KFZ bis 
Zahnzusatz.
Aus über 100 Gesellschaften immer den besten Tarif.

Dieter Müller

91091 Großenseebach • Am Hirtenberg 12
* Reparaturen aller Art * Spiegel
* Bleiverglasungen * Ganzglasanlagen
* Flachglas * Duschkabinen
* und vieles mehr
 Geschäftszeiten:  Mo. - Do.  von   8.00 - 18.00 Uhr
 Fr. von   8.00 - 16.00 Uhr
 Sa. von 10.00 - 12.00 Uhr

Telefon: (09135) 6619 priv. 1066 - Fax: (09135) 1419

Meisterbetrieb

Glaserei
Dieter Müller

Ihre Gebietsverkaufsleiterin vor Ort

Claudia Kern
Mobil: 0177 9159865

c.kern@wittich-forchheim.de

Ihr Verkaufsinnendienst 

Sabine Kowalsky
Tel.: 09191 723264

Fax. 09191 723242
s.kowalsky@wittich-forchheim.de

www.wittich.de

Anzeigenwerbung | Beilagenverteilung | Drucksachen

Wir sind für Sie da...

  
Ihre Gebietsverkaufsleiterin vor Ort

Claudia Kern
Mobil: 0177 9159847

c.kern@wittich-forchheim.de

Ihr Verkaufsinnendienst

Susanne Emmert-Deuerlein
Tel.: 09191 723263
Fax: 09191 723230

s.emmert-deuerlein@wittich-forchheim.de
www.wittich.de

Anzeigenwerbung | Beilagenverteilung | Drucksachen

Ihre Gebietsverkaufsleiterin vor Ort

Claudia Kern
Mobil: 0177 9159865

c.kern@wittich-forchheim.de

Ihr Verkaufsinnendienst 

Sabine Kowalsky
Tel.: 09191 723264

Fax. 09191 723242
s.kowalsky@wittich-forchheim.de

www.wittich.de

Anzeigenwerbung | Beilagenverteilung | Drucksachen

Wir sind für Sie da...

  

Wir sind für Sie da...

WIR SIND IHR ZUVERLÄSSIGER PARTNER FÜR 
TRAUERFEIERN UND BESTATTUNGEN.

Ihr Besta�un�shaus mit hausei�ener Trauerhalle und 
dem Café Baumüller für s�l�olle Nachfeiern.

Tel . 09131-57027

Ahornweg 59, 91058 Erlangen, 
www. besta��ngsha�s�ba���eller.de

Ihre Familie Baumüller und Team

Anzeigenservice wird bei uns ganz  GROSS geschrieben!
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 vom Reisepreis kommen der Reiner Meutsch 
Stiftung FLY & HELP zugute und werden für einen 
Schulbau verwendet. www.fl y-and-help.de

www.prime-promotion.de  
Veranstalter: Prime Promotion GmbH

E-Mail: reisen@prime-promotion.de ·  Tel.: 0214-7348 9548  (Mo.-Fr. 9-14 Uhr)

 Tel.: 0214-7348 9548
 (Mo.-Fr. 9-14 Uhr)

Erleben Sie die Vielfalt 
der Natur Namibias! 

1.+ 2. Tag: Anreise – Windhoek; 3. Tag: Windhoek; 
4. Tag: Windhoek – Sossusvlei; 5. Tag: Sossusvlei & 
Sesriem Canyon; 6. Tag: Namibwüste – Swakopmund; 
7. Tag: Swakopmund; 8. Tag: Swakopmund – Etosha 
Region; 9. Tag: Etosha Nationalpark; 10. Tag: Etosha 
Region – FLY & HELP Schulbesuch – Midgard Country 
Estate; 11. Tag: Midgard Country Estate; 12. + 13. Tag: 
Abreise und Ankunft in Deutschland.

Inklusivleistungen u. A.
•  Linienfl ug von Frankfurt nach Windhoek und zurück
•  Transfers im klimatisierten Reise- oder Minibus gemäß 

Reiseverlauf mit deutschsprachiger Reiseleitung
•  10 Übernachtungen in Hotels und Lodges
• 10 x Frühstück; 6 x Abendessen
•  Je eine Stadtrundfahrt in Windhoek und Swakopmund, 

2 Wildbeobachtungsfahrten (Reisebus) in der Etosha Pfanne
• FLY & HELP Schulbesuch

Buchungscode: LW25-1

Entdecken Sie auf einer 
Reise zwei vielseitige Länder!

Tag 1– 7: siehe Reiseverlauf von Namibia.
8. Tag: Swakopmund – FLY & HELP Schulbesuch –
Midgard Country Estate; 9. Tag: Midgard Country 
Estate – Weiterfl ug: Windhoek – Johannesburg; 10. Tag: 
Johannesburg – Hazyview; 11. Tag: Hazyview – Krueger 
National Park; 12. Tag: Hazyview – Johannesburg; 13. Tag:
Weiterfl ug: Johannesburg – Gqeberha – Tsitsikamma 
Nationalpark; 14. Tag: Tsitsikamma – Oudtshoorn; 
15. Tag: Oudtshoorn – Kapstadt; 16. Tag: Kapstadt – 
Kap der Guten Hoff nung; 17. Tag: Kapstadt; 18. Tag: 
Kapstadt – Abreise; 19. Tag: Ankunft in Deutschland

Inklusivleistungen u. A.
•  Nachtfl ug ab/bis Frankfurt (max. 1 Umstieg) in der 

Economy-Class; 2 Kontinental-Flüge
•  16 Übern. mit Frühstück und 3x Abendessen in Namibia
•  Deutschsprachige, lokale Reiseleitung
•  Viele Ausfl üge und Eintrittsgelder

Buchungscode: LW25-2

TRAUMREISEN – NAMIBIA & SÜDAFRIKA
 *mit FLY & HELP Schulbesuch*

  NAMIBIA

p. P. ab 

2.599 €
im DZ vom 26.3.-7.4.2025 

13-tägig inkl. Flug 
und Rundreise

  NAMIBIA & SÜDAFRIKA

p. P. ab 

3.699 €
im DZ vom 26.3.-13.4.2025 

19-tägig inkl. Flug 
und Rundreise

Den ausführlichen Reiseverlauf 
fi nden Sie online! 

Den ausführlichen Reiseverlauf 
fi nden Sie online! 

Einzelzimmerzuschlag: 449 € Einzelzimmerzuschlag: 599 €
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SCAN
ME www.steinmetz-zenk.de, Pilatusring 14, 91353 Hausen, Tel: 09191 - 310 472

BESUCHEN SIE EINE DER GRÖSSTEN 
Grabmalausstellungen in Franken

SCAN

„Katzenbetreuung“
Suche in Großenseebach eine  

„zuverlässige Katzenbetreuung“  
für 3/4 Tage oder im Urlaub für 3 Wochen.

Bist du interessiert? Dann melde dich!  
Telefon: 09135 3048

Weitere Infos (Futter/Aufwand-Entschädigung)  
bei einem persönlichem Gespräch.

HONIG AUS EIGENER IMKEREI!
Neu! Honig jetzt auch aus der Honigbox! 
(bei mir am Haus und am Bienenstand in Großenseebach) 

Die Box ist die ganze Woche geöffnet!
Theodor Müller 

Winkelweg 15 · 91091 Großenseebach 
Tel. 0 91 35 - 33 15 · 0170 - 7 02 34 31

 09131/816952 · Seit über 25 Jahren in Erlangen · im Neuen Markt - Rathausplatz 5

■ BALKONGELÄNDER
■ HAUSTÜRÜBERDACHUNGEN
■ TERRASSENDÄCHER
■ CARPORTS ■ MARKISEN
■ ZÄUNE UND TORE
■ WINTERGÄRTEN
■ GLASHÄUSER

BALKONGELANDER
aus ■Aluminium ■Edelstahl aus ■Aluminium ■Edelstahl 

91448
EMSKIRCHEN
WALDSTR. 15

TELEFON
09104 575
TELEFAX
09104 655

www.
speer-info.de

speer-info@
t-online.de

Fordern Sie
unseren Prospekt an
oder besuchen Sie
unsere Ausstellung.
Wir beraten Sie
gerne.

 

 

 

 Rollo defekt?                 

Rollo Reparatur 
Umrüstung von Gurt auf Motorantrieb 
Vorbaurollladen 
Markisen/Markisentuch erneuern 
Lichtschachtabdeckungen 
Montagearbeiten 
---- Neher Fliegengitter  ---- 
 
Martin Willert SST – Ringstraße 2 
91093 Heßdorf/Niederlindach 
Tel. 09135 – 722009 – Mobil 0179 – 5953836 
Email: info@sst-willert.de 

bautenschutz katz

Der Abdichtungsspezialist

· Mauertrockenlegung (Säge-, Chromstahl-, Injektionstechnik)

· Kellersanierung (auch ohne Aufgraben/Erdarbeiten)

· Wasser im Keller, Tiefgarage, Schacht
· Hausschwamm und Schimmelpilz
· Risse im Mauerwerk
· Baugrund verbessern / verfestigen

bautenschutz katz GmbH  
Tel. (0 91 22) 79 88-0

Ringstr. 51 · 91126 Rednitzhembach · www.bjk-24.de

Für eine kostenfreie 

Ortsbesichtigung  

mit Angebot  

am besten gleich anrufen.

ERFAHRUNG

SA
CHVERSTAND

über

4400 Jahre


